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Das vorliegende OP-Dossier wurde am x. Februar 2025 vom Gemeinderat Breitenbach zur 2. Öffent-
lichen Mitwirkung verabschiedet. 

Unterlagen zur Genehmigung  
Beilage 1 Bauzonenplan mit Lärmempfindlichkeiststufen 

Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/1, BSB + Partner 

Beilage 2 Erschliessungsplan mit Baulinien und Strassenklassierung sowie Waldfeststellung,  
Ortsteil Nord-West; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/10, BSB + Partner 
Ortsteil Nord-Ost; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/11, BSB + Partner 
Ortsteil Süd; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/12, BSB + Partner 

Beilage 3 kantonale Baulinienpläne, 
Laufenstrasse; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/15, BSB + Partner 
Fehrenstrasse; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/16, BSB + Partner 
Brislachstrasse; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/17, BSB + Partner 
Passwangstrasse; Massstab 1:1'000. Plan Nr. 21786/18, BSB + Partner 

Beilage 4 Naturgefahrenplan der Gemeinde Breitenbach 

Beilage 5 Zonenreglement Bauzone der Gemeinde Breitenbach 

Orientierende Beilagen   
Neben dem vorliegenden Raumplanungsbericht sind folgende Beilagen orientierend beigelegt: 

Beilage 6 Bauentwicklung 1999-2021 (Dezember 2021) 
Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/20, BSB + Partner 

Beilage 7 Baulandreserven Stand vor Teilrevision der Ortsplanung (Dezember 2021) 
Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/21, BSB + Partner  

Beilage 8 Baulandreserven Stand nach Teilrevision der Ortsplanung (Stand Dezember 2021) 
Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/22, BSB + Partner 

Beilage 9 Plan der Änderungen 
Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/30, BSB + Partner 

Beilage 10 Strategieplan Siedlungsentwicklung nach innen, 2019 
Plan, PLANAR AG, Zürich 

Beilage 11 Konzept Siedlungsentwicklung nach innen inkl. Quartierblätter, 2019 
Bericht, PLANAR AG, Zürich 

Beilage 12 Überbauungsziffer und Ausbaugrad 
Massstab 1:2'000. Plan Nr. 21786/51, BSB + Partner 

Beilage 13 Mobilitätsplan 
Massstab 1:5'000. Plan Nr. 21786/50, BSB + Partner 
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Abkürzungen  
AfU Amt für Umwelt, Kt. Solothurn 

ALW Amt für Landwirtschaft, Kt. Solothurn 

ARP Amt für Raumplanung, Kt. Solothurn 

AVT Amt für Verkehr und Tiefbau, Kt. Solothurn 

AZ Arbeitszonen 

BFS Bundesamt für Statistik 

BJD Bau- und Justizdepartement, Kt. Solothurn 

ES Lärmempfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV 

FFF Fruchtfolgeflächen 

GeoIG kant. Geoinformationsgesetz 

GIS Geographisches Informationssystem 

GP Gestaltungsplan 

GR Gemeinderat Breitenbach, Planungsbehörde 

GSchG eidg. Gewässerschutzgesetz 

GWBA Gesetz über Wald, Boden und Abfall, Kanton Solothurn 

ISOS Inventar der schützenswerten Ortsbilder Schweiz 

IVHB Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 

KBV kant. Bauverordnung 

LSV eidg. Lärmschutzverordnung 

FVV Fuss- und Veloverkehr 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

OP Ortsplanung 

OPR Ortsplanungsrevision 

öBA Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

öV öffentlicher Verkehr (Bahn und Bus) 

PAG kant. Planungsausgleichsgesetz 

PAR Planungsausgleichsreglement  

PBG kant. Planungs- und Baugesetz 

RLB kommunales räumliches Leitbild 

RP kant. Richtplan 

RPG eidg. Raumplanungsgesetz 

RPV eidg. Raumplanungsverordnung 

RRB Regierungsratsbeschluss 

SBV Sonderbauvorschriften (zum Gestaltungsplan) 

WMZ Wohn-, Misch- und Zentrumszonen  
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Der Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV)  

Die Gesamtrevision wird im vorliegenden Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverord-
nung (RPV) erläutert. Der Bericht ist ein wichtiger Bestandteil der Planung. Er hat die Aufgabe, die 
Nachvollziehbarkeit der Planung in allen Teilen insbesondere gegenüber der Genehmigungsbehörde 
zu gewährleisten. 

 

Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde  

1  Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde 
(Art. 26 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und 
Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 
Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 
RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere 
der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

2  Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 
welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reser-
ven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 

 



Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 11 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausgangslage und  
Rahmenbedingungen  

  







Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 14 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

Erarbeitung der Teilrevision beauftragt und kommt damit den Geset-
zesaufträgen nach. 

Als wichtige Grundlage der Teilrevision hat die Gemeinde Breitenbach 
im räumlichen Leitbild 2017 (RLB) die gewünschte Entwicklung für die 
nächsten 15 bis 20 Jahre dargestellt. Gestützt auf das PBG wurde die 
Bevölkerung über das Leitbild informiert und zur Mitwirkung eingela-
den. Das RLB wurde am 25. September 2017 von der Gemeindever-
sammlung verabschiedet und somit für die Behörden als wegleitende 
Grundlage für die weiteren Planungsarbeiten verbindlich.  

Neben dem RLB stützt sich die Teilrevision auf verschiedene weitere 
Grundlagen (Inventare, Konzepte etc.). Diese konkretisieren dabei die 
Teilziele und Massnahmen aus dem RLB.  

Als wesentliche Grundlage und integraler Bestandteil der vorliegenden 
Teilrevision der Ortsplanung sind das Konzept zur Siedlungsentwicklung 
nach innen (siehe Kapitel 7) sowie die Vertiefungsstudie Kernzone Brei-
tenbach (siehe Kapitel 7.4) zu nennen. Zudem diente das zeitgleich zur 
Teilrevision der Ortsplanung ausgearbeitete Erschliessungs- und Nut-
zungskonzept Industrie und Gewerbe für das Neumattgebiet (Beilage 
15) als wichtige Grundlage.  

Auch sind die zum Teil neuen bzw. revidierten, übergeordneten Pla-
nungsgrundlagen in der Teilrevision zu berücksichtigen. Mit dem revi-
dierten Raumplanungsgesetz (RPG), der Gesamtüberprüfung des kanto-
nalen Richtplans (RP), der kantonalen Siedlungsstrategie, dem Agglome-
rationsprogramm Basel, der Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), der 
teilrevidierten Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), dem kantonalen 
Planungsausgleichsgesetz (PAG) sowie der Anpassung der kantonalen 
Bauverordnung (KBV) (nicht abschliessende Aufzählung) liegt aus plane-
rischer Sicht eine neue Ausgangslage vor. Die Umsetzung dieser überge-
ordneten Grundlagen auf Gemeindeebene wurde bei den Arbeiten zur 
vorliegenden Teilrevision berücksichtigt. 

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, mit geeigneten 
Massnahmen und aufbauend auf den Zielen des RLB gute Voraussetzun-
gen für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu schaffen (innerhalb wie 
ausserhalb der Bauzone). Ziel ist es, den planungsrechtlichen Rahmen so 
zu setzen, dass die vorhandenen Potenziale aktiviert, bestehende Quali-
täten erhalten und vorliegende Defizite behoben werden können, unter 
Berücksichtigung der massgebenden Rahmenbedingungen.  

Breitenbach als Bezirkshauptort soll entsprechend dem Eintrag im neuen 
Richtplan als urbanes Zentrum, das Teil der Agglomeration Basel ist, ge-
stärkt werden.  

Kommunale s räumliches  
Leitbild  

Weitere Grundlagen und  
Rahmenbedingungen  

Wesentliche Inhalte der  
Teilrevision der Ortsplanung  
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 Ausgangslage in Breitenbach  

2.1 Rechtskräftige Ortsplanung  

Die aktuell rechtsgültige OP der Einwohnergemeinde Breitenach wurde 
mit RRB Nr. 184 vom 25. Januar 1999 (Bauzonenplan, Erschliessungs-
plan und Empfindlichkeitsstufenplan sowie Zonenvorschriften, Teil 
Bauzone) respektive mit RRB Nr. 2026 am 12. November 2013 (Gesamt-
plan und Zonenreglement, Teil Gesamtplan) genehmigt. 

Seit der Genehmigung der aktuell geltenden OP erfolgten mehrere An-
passungen in der Nutzungsplanung (vgl. Tabelle 1). Die Nutzungspläne 
wurden im Rahmen der Arbeiten zur aktuellen Teilrevision nachgeführt. 

 

Tabelle 1 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Kant. Erschliessungsplan Passwangstrasse: Dorfeinfahrt Süd bis Brei-
tenbach, Kreisel Zentrum 

2021/1612 

Teilzonenplan Spitalstrasse  2019/2005 

Aufhebung der Grundwasserschutz-
zonen 

Pelzmühletal- und Chaltbrunnental- 
Quellen 

2018/1488 

Teilzonenplan Laufenstrasse, GB Nr. 2617 2018/1791 

Teilzonen-, Erschliessungs- und Ge-
staltungsplan mit SBV und mit Zo-
nenvorschriften 

Auf Ollen 2018/230 

Teilzonen- und Gestaltungsplan Isola-Areal Nord 2017/1403 

Änderung Bauzonenplan Gebiet Bodenacker 2017/1289 

Änderung Bauzonen- und Erschlies-
sungsplan  

Uferschutzzone Unterer Niedergraben 2017/1099 

Kant. Erschliessungs- und Gestal-
tungsplan mit SBV  

Ausdolung Unterer Nidergraben / Breiten-
bachstrasse - Grienstrasse 

2017/1099 

Kant. Erschliessungsplan Sanierung Fehrenstrasse 2017/621 

Teilzonenplan Sutterbeck AG, GB Nr. 1201 2017/165 

Erschliessungsplan Schemelacker 3. Etappe 2014/1736 

Gesamtplan und Zonenreglement    2013/2026  

Erschliessungsplan, Strassen- und 
Baulinienplan, Strassenklassierungs-
plan 

Im Gehren 2013/180 

Teilzonen- und Gestaltungsplan mit 
SBV 

Rohr, Teil Nord 2012/467 

Kant. Erschliessungs- und Gestal-
tungsplan mit SBV 

Gewässeraufwertung Lüssel - In den Mät-
teln 

2010/1989 

Rückblick letzte  
Ortsplanungsrevision  

Nutzungsplanung en seit  
der letz ter OP 



Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 16 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

Teilzonenplan mit Zonenvorschriften Wydengarten 2009/1771 

Erschliessungsplan Brislachstrasse, Knoten Laufenstrasse bis 
Einmündung Mettlenweg 

2009/1450 

Erschliessungsplan, Bau- und Stras-
senlinienplan 

Schemelackerweg, Fridolinsweg und Lei-
menweg 

2008/1266 

Erschliessungsplan Fehrenstrasse, Einlenker Margriebenweg, 
neue Bushaltestellen 

2007/967 

Erschliessungsplan  Kreisel Zentrum "Central" 2006/1368 

Gestaltungsplan mit SBV Central Süd 2006/1374 

Gestaltungsplan mit SBV Central Süd 2006/1375 

Änderung Bauzonenplan mit Zonen-
vorschriften 

Im Gebiet "Central"  2006/1376 

Erschliessungsplan Schemelackerweg und Fridolinsweg 2005/2504 

Bauzonenplan Änderung Erweiterung Gewerbezone, Neumatt 2004/1973 

Gestaltungsplan mit SBV Fridolinsbächlein 2004/1167 

Aufhebung Gestaltungsplan mit SBV Breitgarten-Fehrenstrasse 2003/1128 

Erschliessungsplan Laufenstrasse (Sanierung Bushaltebucht), 
Schemelackerweg 

2001/774 

Erschliessungsplan Bettlerbrunnen 2000/1909 

Erschliessungsplan Kreuzung Bodenackerstr./Amthaus-
str./Gässliackerweg 

1999/1857 

Erschliessungsplan Strassen- und Bau-
linien 

Ollenweg 1999/949 

Gestaltungsplan mit SBV Laufenstrasse 1999/1154 

Letzte OPR Breitenbach (ohne Gesamtplan)  1999/184  

 

2.2 Planungszonen  und Nutzungsplanungen  

Es bestehen keine Planungszone.  

2.3 Räumliches Leitbild 2017  

Als wichtigste Grundlage für die Teilrevision hat die Gemeinde Breiten-
bach im Räumlichen Leitbild die gewünschte Entwicklung der Gemeinde 
für die nächsten 20 Jahre festgelegt. Die Bevölkerung wurde auf unter-
schiedliche Weise einbezogen und hat sich aktiv an der Erarbeitung be-
teiligt. Am 19. Mai 2014 fand eine Informationsveranstaltung statt, an 
welcher neben dem Gemeinderat 10 Personen teilgenommen haben. 
Die Planungskommission und der Gemeinderat haben den Arbeitspro-
zess begleitet.  

Planungszonen  

Erarbeitung  
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Der Gemeinderat hat das Räumliche Leitbild beraten und dem Kanton 
zur Stellungnahme eingereicht (Stellungnahme vom 6. Februar 2017), 
bevor es an der Einwohnergemeindeversammlung vom 5. September 
2017 verabschiedet wurde. Die wichtigsten Inhalte des Räumlichen Leit-
bildes sind die Leitziele und der Leitbildplan, die im Rahmen der Teilrevi-
sion umgesetzt wurden. Anhang XII gibt eine Übersicht, ob und wie die 
Ziele des Leitbilds im Rahmen der Teilrevision der Ortsplanung, Bereich 
Siedlungsgebiet umgesetzt wurden.  

2.4 Konzept Siedlungsentwicklung nach innen  

Seit Inkrafttreten des revidierten RPG am 1. Mai 2014 haben Bund, Kan-
ton und Gemeinde in verstärktem Umfang die Aufgabe, die Siedlungs-
entwicklung nach innen zu lenken und für kompakte Siedlungen zu sor-
gen. Dabei ist eine angemessene Wohnqualität zu gewährleisten. Mittels 
geeigneten Massnahmen sollen die brachliegenden oder ungenügend 
genutzten Flächen in Bauzonen besser genutzt und die Möglichkeiten 
für eine massvolle, der jeweiligen Situation angepasste Verdichtung aus-
geschöpft werden. Mit der bundesrätlichen Genehmigung des revidier-
ten kantonalen Richtplans (RP) wird die qualitätsvolle Siedlungsentwick-
lung nach innen entsprechend in den Vordergrund gestellt. Entspre-
chend definiert der RP folgenden Planungsauftrag an die Gemeinden  
(S-1.1.16): «Die Gemeinden ermitteln in der Ortsplanung die Verdich-
tungspotenziale in den bebauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
und weisen die entsprechenden Massnahmen aus.» 

Dieser Planungsauftrag stellt eine grosse Herausforderung dar und ver-
langt nach einer vertieften Bearbeitung. Im Rahmen der Teilrevision 
wurde daher eine ausführliches «Konzept zur Siedlungsentwicklung 
nach innen» erarbeitet, welches neben der Ermittlung der bestehenden 
Siedlungsstruktur insbesondere auch quartierspezifische Strategien für 
die langfristige Entwicklung aller Ortsteile sowie Massnahmen für deren 
quartierverträgliche Umsetzung definiert.  

Das Konzept inkl. Strategieplan und Quartierblätter bildet eine wichtige 
Grundlage und liegt als Beilage dem Planungsdossier bei (vgl. Beilage 
11). 

Inhaltlich wird auf das Kapitel 7 verwiesen. 

Zusätzlich zur Analyse und den konzeptionellen Aussagen zum Dorf-
zentrum (im Sinne der Kernzone von Breitenbach) im Rahmen des Kon-
zepts zur Siedlungsentwicklung nach innen (Quartierblatt Nr. X) hat die 
Gemeinde eine Vertiefungsstudie zur Kernzone erarbeitet. Dabei war 
unter anderem das Ziel, Hinweise bzgl. Zonierung und Zonenvorschriften 

Verabschiedung  

Vertiefungsstudie Kernzone  
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blauen Gefahrenfläche von Hangmuren liegen, können im Ereignisfall 
durch die plötzlich niedergehenden Erdmassen beschädigt oder bei un-
günstiger Lage von Gebäudeöffnungen durchflossen werden. Es emp-
fiehlt sich, bei Neu- oder Umbauten von Gebäuden im blauen Gefahren-
bereich, Schutzmassnahmen umzusetzen. Beim Spital-Park, welcher in-
nerhalb der gelben Gefahrenfläche von Hangmuren zu liegen kommt, 
ist zu definieren, ob es sich um ein sensibles Objekt handelt. Falls ja, sind 
Schutzmassnahmen abzuklären. 

Für den Gefahrenprozess Sturz ist keine Gefahrenkarte notwendig.  

Die Gemeinde Breitenbach ist neben den gefahrenkartierten Naturge-
fahren auch in einigen Gebieten durch Oberflächenabfluss gefährdet. 
Oberflächenabfluss ist Regenwasser, das besonders bei starken Nieder-
schlägen nicht versickert und über das offene Gelände abfliesst und so 
Schäden anrichten kann. Ebenerdige und gegenüber dem Terrain ver-
tieft angelegte Gebäudeöffnungen sind dann oftmals die Eintrittsstellen 
für Wasser.   

Gemäss kantonalem Richtplan (Planungsauftrag L-6.7) sind die Gemein-
den verpflichtet die kommunalen Naturgefahrenkarten in der Ortspla-
nungsrevision umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt durch einen Erlass ei-
nes Naturgefahrenplans (siehe Beilage 4) sowie dazugehörigen Vor-
schriften im Zonenreglement.  

2.6 Grundwasserschutzzone  

Mit der Anpassung der Gewässerschutzgesetzgebung ist eine Überar-
beitung des Schutzzonendossiers für das Pumpwerk Längacker erforder-
lich. Die bisherige Grundwasserschutzzonenausscheidung inkl. Schutz-
zonenreglement stammt aus dem Jahr 1981 (RRB Nr. 1981/1057). Bei 
der Überarbeitung des Schutzzonendossiers wurden Erkenntnisse aus 
dem hydrogeologischen Bericht, dem Schutzzonen- und Konfliktplan, 
sowie dem Reglement von Dr. J. Schweizer (Dokumente der Jahre 2008 
und 2009), sowie zahlreichen weiteren Berichten miteinbezogen. Die 
Schutzzonen für das Pumpwerk liegen grösstenteils auf dem Gemeinde-
gebiet von Breitenbach, ein kleiner Teil (Schutzzone S2) betrifft auch das 
Gemeindegebiet von Brislach Kt. BL (keine Anpassung notwendig). Im 
vorliegenden Fall kam nach Rücksprache mit dem AfU Kt. SO das kom-
munale Verfahren zum Zuge. 

Aufgrund der Untersuchungen im Rahmen der Revision (Ergebnisse 
Pump- und Markierversuch, Zeitreihenmodellierungen- und Auswertun-
gen, Auswertungen bakteriologischen und hydrochemischen Analysen, 
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zahlreichen früher ausgeführten hydrogeologischen) wurde die Schutz-
zonen kleiner dimensioniert. Im Konkreten ergibt sich eine Verkleinerung 
der Schutzzone S2 in südlicher Richtung um ca. 80 bis 90 m, bzw. in 
süd-westlicher und in süd-östlicher Richtung um ca. 170 m, so dass die 
Sportanlage Grien nun neu teilweise in der Schutzzone S3 (und nicht 
mehr komplett in der Schutzzone S2) liegt. Im westlichen Bereich wurde 
die Schutzzone S2 ebenfalls verkleinert. Der Verlauf der Schutzzone S3 
wurde entsprechend der Veränderung der Schutzzone S2 an lokale Ge-
gebenheiten angepasst. Im Bereich der Sportanlage ergab sich durch die 
Anpassung eine leichte Vergrösserung der Schutzzone S3 nach Westen. 

Das Dossier zur Grundwasserschutzzone Längacker lag vom x bis y 2025 
auf.  

 
Abbildung 1 Auflageplan Schutzzonenplan für das Pumpwerk Längacker 
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 Übergeordnete Rahmenbedingungen 
und Vorgaben  

Es gibt auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene zahlreiche wei-
tere Grundlagen und Vorgaben, welche den Rahmen für die Teilrevision 
der Ortsplanung Breitenbach vorgeben. Diese sind in die Arbeiten ein-
geflossen und wurden nach Möglichkeit berücksichtigt. Eine Zusammen-
stellung bzw. Hinweise auf die wesentlichsten Inhalte sich nachfolgend 
aufgeführt: 

3.1 Raumplanungsgesetz  

Seit Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(RPG) am 1. Mai 2014 haben Bund, Kanton und Gemeinde in verstärk-
tem Umfang die Aufgabe, die Siedlungsentwicklung nach innen zu len-
ken und für kompakte Siedlungen zu sorgen. Dabei ist eine angemes-
sene Wohnqualität zu gewährleisten. Mittels geeigneten Massnahmen 
sollen die brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in 
Bauzonen besser genutzt und die Möglichkeiten für eine massvolle, der 
jeweiligen Situation angepasste Verdichtung ausgeschöpft werden. Wei-
ter sind der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, 
insbesondere Fruchtfolgeflächen zu erhalten. 

Bezüglich der Beurteilung der Bauzonengrösse steht insbesondere Art. 
15 Abs. 4 RPG im Vordergrund. Demnach kann Land neu einer Bauzone 
zugewiesen werden, wenn 

- es sich für die Überbauung eignet; 

- es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-
zungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich inner-
halb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

- Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 

- seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; 

- damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

Gemäss Art. 47 RPV erstattet die Behörde (vorliegend der Gemeinderat 
der Gemeinde Breitenbach), welche die Nutzungspläne erlässt, der kan-
tonalen Genehmigungsbörde Bericht darüber, wie die Nutzungsplanung 

- die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, 

- die Anregungen aus der Bevölkerung,  

- die Sachpläne und Konzepte des Bundes sowie  

Beurteilung der  
Bauzonengrösse  

Raumplanungsbericht  
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- den Richtplan berücksichtigen und 

- wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere 
der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

3.2 Eidgenössische Inventare  

Breitenbach ist im ISOS, dem Bundesinventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz von nationaler Bedeutung nicht aufgeführt.  

Das Bundesinventars der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
weist für Breitenbach keine Objekte aus.  

Auf Gemeindegebiet von Breitenbach befindet sich kein BLN-Gebiet. 

Es finden sich keine eidgenössischen Inventare, welche für Breitenbach 
relevant sind. 

3.3 Kantonaler Richtplan  

Der kantonale Richtplan wurde in den vergangenen Jahren gesamthaft 
überprüft und angepasst. Er berücksichtigt damit die Vorgaben und An-
forderungen, die sich aus dem revidierten RPG ergeben.  

Mit RRB Nr. 2017/1557 vom 12. September 2017 hat der Regierungsrat 
den überarbeiteten Richtplan beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde 
der Richtplan für die Behörden im Kanton Solothurn verbindlich. Der 
Bundesrat hat den Richtplan am 24. Oktober 2018 genehmigt und damit 
auch für den Bund und die Nachbarkantone verbindlich erklärt. In sei-
nem Prüfbericht zur Genehmigung des Richtplanes richtet der Bund zwei 
wesentliche Vorbehalte und Aufträge an den Kanton. 

Erstens ist die Definition des Siedlungsgebietes gemäss Prüfbericht im 
Richtplan wie folgt anzupassen: 

"Als Siedlungsgebiet wird der in S-1.1.2 festgelegte quantitative Um-
fang von 9'027 ha genehmigt. Es umfasst: 

- die bebauten Bauzonen, in denen die bauliche Entwicklung primär 
in der Verdichtung und Aufwertung besteht; 

- die unbebauten Bauzonen, deren Zweckmässigkeit zu überprüfen 
ist und in denen eine dichte und qualitativ hochstehende Bebauung 
angestrebt wird; 

- die Reservezonen, die nach Überprüfung mit der Ortsplanung ge-
nehmigt und somit dem Siedlungsgebiet zugeordnet worden sind. 

Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS)  

Bundesinventar der histori-
schen Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) 

Bundesinventar der  
Landschaften und  
Naturdenkmäler (BLN)  

Definition  
Siedlungsgebiet  
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Die 5. Generation des Agglomerationsprogramms Basel befindet sich 
seit Sommer 2021 in der Erarbeitung. Das Programm wird 2025 beim 
Bund eingereicht. Im Programm 4 gab es keine Massnahmen in der Ge-
meinde Breitenbach.  

3.5 Digitale Zonenpläne  

Das kantonale Geoinformationsgesetz (GeoIG) regelt den elektronischen 
Austausch und die Darstellung von Plänen und Planungsgrundlagen zwi-
schen den Gemeinden und dem Kanton. Die Nutzungszonendaten aller 
Solothurner Gemeinden sind mit einem vom Kanton vorgegebenen Da-
tenmodell einheitlich zu erfassen. Dieses Datenmodell wurde am 5. De-
zember 2016 vom Regierungsrat beschlossen (RRB Nr. 2016/2147). Spä-
testens mit der Eingabe der Ortsplanung zur Genehmigung durch den 
Regierungsrat sind die Pläne sowohl in papier- als auch in digitaler Form 
einzureichen.  

Die Gemeinde Breitenbach ist diesem Gesetzesauftrag nach GeoIG be-
reits vorgängig zur Teilrevision nachgekommen; die Nutzungszonenda-
ten liegen bereits im kantonalen Datenmodell vor. 

3.6 Planungsausgleichsgesetz (PAG)  

Der Kantonsrat hat am 31. Januar 2018 das Planungsausgleichs-Gesetz 
(PAG) beschlossen. Das PAG ist seit dem 1. Juli 2018 in Kraft und regelt 
den Ausgleich von planungsbedingten Mehrwerten bei Einzonungen 
und Umzonungen.  

Für die anstehende Ortsplanung ist das PAG anzuwenden. Die Ge-
meinde Breitenbach hat ein kommunales Planungsausgleichsreglement 
erarbeitet, welches am 13. September 2021 von der Gemeindeversamm-
lung verabschiedet wurde. Die Abgabesätze entsprechen jenen der kan-
tonalen Mindestvorgaben (d.h. 20 % Abgabe bei Ein- und Umzonun-
gen).  
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 Planungszweck und Verfahren  

4.1 Zielsetzungen der Teilrevision der Ortspla-
nung, Bereich Siedlungsgebiet  

Der Fokus der vorliegenden Teilrevision liegt darin, mit geeigneten Mas-
snahmen und aufbauend auf den Zielen des RLB gute Voraussetzungen 
für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu schaffen (innerhalb wie aus-
serhalb der Bauzone). Ziel ist es, den planungsrechtlichen Rahmen so zu 
setzen, dass die vorhandenen Potenziale aktiviert, bestehende Qualitä-
ten erhalten und vorliegende Defizite behoben werden können, unter 
Berücksichtigung der massgebenden Rahmenbedingungen. 

- Aktualisieren, Nachführen und Anpassen der bestehenden OP Brei-
tenbach aus dem Jahre 1999 bzw. 2013 (Genehmigung durch Re-
gierungsrat) unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Bestim-
mungen bzw. Rahmenbedingungen auf Stufe Bund und Kanton. 

- Harmonisieren der Zonen- und Bauvorschriften gemäss den Vorga-
ben der interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der Bau-
begriffe und Messweisen (Anpassen an das neue Recht). 

- Digitalisieren und Aktualisieren der Nutzungspläne (Bauzonen- und 
Gesamtplan) in einem Geographischen Informationssystem (GIS) ge-
mäss den Vorgaben des kantonalen Datenmodells (RRB Nr. 
2016/2147) und auf Basis der neuen, amtlichen Vermessung. 

Die Teilrevision verfolgt folgende Ziele: 

- Die im Räumlichen Leitbild ausgewiesenen Entwicklungsabsichten 
(behördenverbindliche Leitziele und Leitbildplan) werden umgesetzt 
resp. sichergestellt. 

- Es werden günstige Voraussetzungen für die weitere, geordnete 
räumliche Entwicklung der Gemeinde Breitenbach geschaffen. Die 
Bauzone soll gemäss Räumlichem Leitbild bis ins Jahr 2035 für eine 
Bevölkerung von rund 5'500 Einwohnerinnen und Einwohnern be-
messen werden. 

- Die Entwicklung der Einwohnergemeinde soll prioritär innerhalb des 
heutigen Siedlungsgebiets stattfinden. Durch eine qualitative Sied-
lungsentwicklung nach innen wird die attraktive Wohn- und Lebens-
qualität erhalten und gefördert. 

Übergeordnete  
Zielsetzung  

Ziele für die  
Teilrevision der Ortsplanung  
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- Kantonale Erschliessungspläne mit Baulinien (neu) 

- Naturgefahrenplan (neu) 

Das massgebliche Verfahren ist das Nutzungsplanverfahren gemäss 
§§ 15-21 PBG. Dabei treten die Nutzungspläne und das Zonenreglement 
nach der kantonalen Vorprüfung, der Bevölkerungsmitwirkung und der 
öffentlichen Auflage mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses 
(RRB) im Amtsblatt in Kraft. Das Baureglement wird durch die Gemein-
deversammlung beschlossen und durch den Regierungsrat genehmigt; 
das Baureglement kennt somit keine öffentliche Auflage. 

Die Nutzungspläne sind nach § 10 PBG in der Regel alle 10 Jahre zu 
überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Die Planbeständigkeit der 
heute rechtskräftigen Ortsplanung der Gemeinde Breitenbach ist weit-
gehend erfüllt (RRB 1999 bzw. 2013). 

  

Massgebendes Verfahren  

Planbeständigkeit  
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 Strategie der räumlichen Entwicklung  

Die Strategie der räumlichen Entwicklung wurde im Rahmen der Arbei-
ten zum räumlichen Leitbild 2017 (Beilage 14) erarbeitet und durch Be-
schluss der Gemeindeversammlung im September 2017 behördenver-
bindlich erklärt. Die nachfolgenden Leitbildpläne und Leitziele bilden die 
wesentliche Grundlage für die vorliegende Teilrevision der Ortsplanung 
Bereich Siedlungsgebiet. 

Das neu erarbeitete Konzept Siedlungsentwicklung nach innen (PLANAR 
AG, Städtebau und Architektur) (Beilage 11) gibt weitere Hinweise und 
Grundlagen für die Diskussion der strategischen Stossrichtung der Ent-
wicklung, insbesondere hinsichtlich der Zonierung und der dazuge-
hörenden Vorschriften. 

5.1 Leitbildpläne  

Im RLB ist anhand von drei Leitbildplänen die beabsichtigte räumliche 
Entwicklung der Gemeinde in den nächsten 20 Jahren räumlich darge-
stellt: 

 

Verfeinerung der Strategie  
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Abbildung 3 Leitbildplan Räumliches Leitbild (2017)  
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5.2 Teilziele  

Die folgenden Leitziele bilden die Stossrichtung der Entwicklung des 
Räumlichen Leitbildes ab: 

Breitenbach als Bezirkshauptort soll entsprechend dem Eintrag im neuen 
Richtplan als urbanes Zentrum, das Teil der Agglomeration Basel ist, ge-
stärkt werden. 

Die projektbezogenen resp. zweckgebundenen Kooperationen über Ge-
meinde- und Kantonsgrenzen hinaus werden gepflegt und bedarfsge-
recht ausgebaut. 

Die Gemeinde unterstützt die Gemeindeübergreifenden Planungen (Zu-
kunftsbild Thierstein-Laufental, Agglomerationsprogramm, etc.) und 
nimmt aktiv Einfluss. 

Im Vergleich zum Umland soll die Bevölkerung überproportional wach-
sen. Die Gemeinde strebt ein Wachstum auf 5'000 EW im Jahr 2030 und 
5'500 EW im Jahr 2035 an. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum 
von ca. 1.85%. 

Strukturell wird eine gemischte Bevölkerung angestrebt. Den Bedürfnis-
sen des Wohnens im Alter wird Rechnung getragen. 

Siedlungsverdichtung soll in erster Linie in den Tallagen, den Quartieren 
entlang der Verkehrsadern und im Ortszentrum stattfinden. 

Die grossflächigen, weitgehend überbauten Wohnquartiere mit geringe-
rer Dichte sollen sich im Grundsatz strukturell nicht verändern. Dort, wo 
Quartiere mit dichterer Struktur angrenzen, sind gezielte Veränderungen 
möglich. 

Erweiterung des Zentrums in südwestlicher Richtung (siehe auch räum-
liches Teilleitbild Isola Nord). 

Die Gemeinde ist in der Lage, den erforderlichen Wohnraum für die an-
gestrebte Einwohnerzahl zur Verfügung stellen zu können. 

Bereits erschlossene Areale, vor allem das Gebiet Margrieben, sollen pri-
oritär entwickelt werden. 

Bereits umgelegte Areale sollen Baureife erlangen. 

Bislang landwirtschaftliche genutzte Flächen im Siedlungsgebiet können 
bei Betriebsaufgabe umgenutzt werden. 

Die Anzahl der Arbeitsplätze soll mindestens gleichbleiben. Angestrebt 
wird eine Zunahme entsprechend der steigenden Einwohnerzahl. 

Übergeordnete Planungen  

Regionale Zusammenarbeit  

Bevölkerung /  
Bevölkerungsstruktur  

Wohnen  

Arbeiten  
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Die gewerbliche Entwicklung soll ihren Schwerpunkt im mit Büsserach 
gemeinsamen Gewerbegebiet Neumatt haben. 

Industrielle Betriebe sollen erhalten bleiben, neue KMU angesiedelt wer-
den. 

Die Gewerbezone Frohmatt soll bebaut werden. Es sollen zusätzlich auch 
Wohn- und Geschäftsnutzungen möglich sein. 

Die Nutzung der Gewerbeflächen entlang der Hauptverkehrsachsen soll 
intensiviert werden. 

Die Wertschöpfung pro Flächeneinheit soll erhöht werden. 

Bei Realisierung der Umfahrung Laufen/Zwingen muss die zusätzliche 
Nachfrage nach Gewerbebauland befriedigt werden können. 

Die Grösse der Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen muss bedarfs-
gerecht sein. Dabei sind auch langfristige Entwicklungstrends zu berück-
sichtigen. 

Umnutzung des heutigen Werkhofareals zur Erweiterung des Ortskerns. 

Zentralisierung der Schule im Gebiet Mur. 

Der Bestand an öffentlichen Spielplätzen und Spielwiesen wird gesichert. 

Verbesserung des Freizeitangebotes für Jugendliche. 

Bei den bereits erwähnten Gebieten für Siedlungsverdichtungen wird 
eine qualitativ hochwertige Verdichtung sichergestellt. 

Das Ortszentrum von Breitenbach wird in seiner heutigen Funktion mit 
hoher Zentrumsfunktion bewahrt und gestärkt. Dabei werden: 
- unattraktive Areale im Dorfkern entwickelt, 
- unternutzte Flächen aktiviert, 
- Möglichkeiten für eine Erweiterung evaluiert. 

Die Verfügbarkeit unbebauter Flächen soll erhöht werden. 

Konflikte zwischen tatsächlicher und zulässiger Nutzung sind zu beseiti-
gen. 

Der bebaute Ortskern ist in den heutigen Ausmassen zu erhalten. Histo-
risch gewachsene, weitgehend oder komplett bebaute Gebäudezeilen 
sind zu erhalten, sofern die Gebäude und Raumaufteilungen den heuti-
gen Nutzeransprüchen genügen. Frei und Aussenräume in Ortskern sind 
als wertvolle Bestandteile des Ortsbildes zu erhalten. 

Kantonale Denkmäler geniessen einen erweiterten Schutz. Bebauungen 
im Umfeld nehmen Rücksicht und fügen sich harmonisch ein. 

Öffentliche Bauten /  
Infrastruktur  

Siedlungsqualität  

Ortsbild  
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Bei Nachverdichtungen ist besondere Rücksicht auf geschützte und er-
haltenswerte Bauten zu nehmen. Im direkten Umfeld haben sich Neu-
bauten gestalterisch unterzuordnen. 

Die bestehenden, planerisch vorgesehenen Grünflächen im Siedlungsge-
biet bleiben erhalten. 

Aufwertung der Uferbereiche der Lüssel. 

Die Ortseingänge aus Richtung Brislach, Büsserach und Laufen sollen 
aufgewertet werden. 

Die Gemeinde hält sich die Möglichkeit offen, auf zukünftigen Entwick-
lungen reagieren zu können. 

Das Netz aus Erschliessungsstrassen und -wegen gewährleistet die an-
gestrebte Entwicklung. 

Verhinderung von gewerblichem Schleichverkehr auf Erschliessungs-
strassen der Gemeinde. 

Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten. 

Erhalt und Ausbau des bestehenden ÖV-Angebotes. 

Realisierung des geplanten Fuss- und Radwegenetzes unter Ausschöp-
fung von Optimierungsmöglichkeiten. 

Ausbau des interkommunalen Fusswegenetzes. 

Öffnung und Erhöhung der Durchlässigkeit von bislang gewerblich oder 
industriell genutzten Flächen. 

Die Gemeinde unterstützt Angebote des kombinierten Verkehrs in be-
nachbarten Gemeinden. 

Die Erreichbarkeit der S-Bahn-Haltepunkte in Zwingen und Laufen mit 
dem Velo soll verbessert werden. 

Verzicht auf Bebauung erheblich gefährdeter Bereiche. 

Umsetzung der Naturgefahrenkarte in verbindliche Zonenvorschriften. 

Erhöhung der Durchflussmenge im Bereich der Lüssel. 

Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben für den Uferschutz (GSchV), 
wo dies planerisch und technisch machbar sowie wirtschaftlich vertret-
bar ist. 

Die Gewässermorphologie der Lüssel soll im Rahmen der anstehenden 
Projekte verbessert werden (siehe auch räumliches Teilleitbild Isola-
Nord). 

Grünräume im  
Siedlungsgebiet  

Ortseingänge,  
Siedlungsränder  

Motorisierter Individualv er-
kehr  

Öffentlicher Verkehr  

Langsamverkehr  

Kombinierte Mobilität  

Naturgefahren  

Gewässer 
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Auf eine Ausdolung von Bachläufen im Siedlungsgebiet wird im Inte-
resse der kompakten Siedlungsstruktur und der Verdichtungspotenziale 
verzichtet. 

Die Wasserversorgung ist langfristig zu sichern. Die Gemeinde leistet 
hierzu ihren Beitrag. 

Auf innerörtliche Lärmschutzwände wird im Interesse des Ortsbildes so-
weit als möglich verzichtet. 

Die Luftbelastung durch den Verkehr und industrielle Betriebe soll ab-
nehmen. 

Projekte und Planungen, die zu einer erhöhten Gefährdung der Bevöl-
kerung durch Störfälle beitragen können, sind nach Möglichkeit zu un-
terlassen. 

Gefährdungen der Bevölkerung durch Altlasten sind auszuschliessen. 

 

5.3 Räumliches Teilleitbild Isola Nord  

Während der Erarbeitung des Räumlichen Leitbildes wurde für das Areal 
Isola Nord ein Räumliches Teilleitbild ausgearbeitet und dem Leitbild vor-
gezogen. Das Leitbild basiert u.a. auf Grundlage des Masterplans Isola-
Nord und Mitte und steht in engem Zusammenhang mit der Umstruktu-
rierung eines Teils des von Roll-Areals. Das Teilleitbild wurde am 13. Juni 
2016 durch die Gemeindeversammlung Breitenbach verabschiedet. 
Durch den Vorzug sowie den anschliessenden Gestaltungsplan (RRB Nr. 
2017/1403) konnten die Planungen für dieses Areal rascher konkretisiert 
werden. Ein Teil des Areals Isola Nord wurde zwischenzeitlich baulich 
gemäss dem Räumlichen Teilleitbild und dem Gestaltungsplan umge-
setzt. Die weitere Realisierung ist zurzeit am Laufen. 

Transformation des Industrieareals zu einem gemischten Quartier mit 
Wohn- und Gewerbenutzungen 

Erhalt und Umnutzung von ortsbildprägenden Industriebauten 

Qualitativ hochwertige Umsetzung des Strukturwandels 

Bauliche und nutzungsspezifische Erweiterung des Ortszentrums 

Die Gemeinde sorgt über die Etappierung für eine gleichmässige und 
verträgliche Entwicklung 

  

Grundwasser  

Lärm 

Luft  

Anlagensicherheit  

Belastete Standorte /  
Altlasten  

Vorgezogenes Räumliches 
Teilleitbild  

Leitsätze 
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Abbildung 4 Unverbindlicher Leitbildplan Räumliches Teilleitbild Isola 
Nord 

 

 

  

Leitbildplan 



Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 40 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inhaltliche  
Planungsgrundlagen  
  











Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 45 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

- Änderung der Grundnutzung 

- Baulandabtausch  

- Sensibilisierung der Grundeigentümer/-innen; Gespräche 

- Anbieten von fachlicher und organisatorischer Unterstützung 

- Aufschalten auf Homepage  

 

Die Verfügbarkeit des unbebauten Baulands, resp. die Verflüssigung des 
Baulands ist eine der grossen Herausforderungen für die Entwicklung 
einer Gemeinde. Im November 2018 wurde entsprechend auf der 
Grundlage der bestehenden Baulandreserven eine schriftliche Umfrage 
bei allen betroffenen Grundeigentümer/-innen betreffend Erhältlichkeit 
bzw. konkreten (Bau-)Absichten durchgeführt. Diese wurden befragt, 
ob Bebauungsabsichten bestehen und, falls ja, in welchem Zeithorizont 
dies geschehen soll.  

 

Tabelle 4 Erhältlichkeit der Baulandreserven; anonymisierte Zusam-
menstellung aus der Umfrage mit den Grundeigentümer/-in-
nen (Stand November 2018) 

Verfügbarkeit  Parzellen Fläche  

Parzellen 
(Anzahl)  

Parzellen 
(%) 

Fläche (m2) Fläche (%) 

Bauland erhältlich, Verkaufsab-
sichten vorhanden 

46 35% 85'666 32% 

Überbauung in den nächsten 10 
Jahren geplant 

9 7% 9'590 4% 

Bauland nicht erhältlich / wird 
nicht überbaut 

50 38% 132'439 50% 

keine Rückmeldung / kein Ver-
sand 

25 19% 38'411 14% 

Total  130 100% 266'106 100% 

 

  

Umfrage 
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Laut den Antworten aus der Umfrage sind von den unbebauten Bauzo-
nen 50% nicht erhältlich (keine Überbauung), 32% erhältlich / Verkaufs-
absichten vorhanden, 4% in den nächsten 10 Jahren überbaut (Bauab-
sicht vorhanden). Bei 14% erfolgte keine Rückmeldung oder es erfolgte 
keine Befragung.  

Bei den verfügbaren Flächen liegt fast die Hälfte in der W2B, wobei es 
sich mehrheitlich um grössere, zusammenhängende Parzellen 
(>2'500 m2) handelt. Die Resultate (anonymisiert) dieser Umfrage sind 
im Anhang VIII vorzufinden.  

 

Basierend auf der Umfrage sowie aufgrund von strategischen Gemein-
deentwicklungsüberlegungen wurde eine Priorisierung vorgenommen 
und etliche Grundeigentümergespräche durchgeführt (siehe auch Kapi-
tel 8.2). Mehrheitlich wird eine Überbauung in der nächsten Planungs-
periode in Aussicht gestellt. Teilweise konnte eine fachliche und / oder 
organisatorische Unterstützung durch die Gemeinde geleistet werden.  

Weiter haben 14 Grundeigentümer/-innen ein Interesse bekundet, ihre 
Baulandreserve auf der Homepage der Gemeinde aufzuschalten.  

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Umfrage wurde auch das 
Potential für Umlagerungen bzw. Umzonungen und Auszonungen über-
prüft . Insgesamt kann festgehalten werden, dass nur ein geringes Po-
tential für Umlagerungen bzw. Auszonungen besteht. Dies begründet 
sich wie folgt: 

- Die Baulandreserven sind bereits voll erschlossen (mit Ausnahme der 
Hausanschlüsse). Diejenigen, welche noch nicht mit einer Strasse er-
schlossen sind, besitzen allesamt ein Wegrecht oder gem. Erschlies-
sungsplan ist der Bau einer Strasse planerisch sichergestellt.  

- Die meisten Baulandreserven sind von bebautem Gebiet umgeben 
und treten als Baulücken im Siedlungsgebiet in Erscheinung.  

- Für die vergleichsweise grösseren Baulandreserven (oftmals am Sied-
lungsrand gelegen) wurde das Potential durch Nutzungsänderun-
gen überprüft. Teilweise werden Nutzungsänderungen (u.a. zwecks 
höherer Verfügbarkeit) umgesetzt (Kapitel 9). 

  

Gespräche mit Grundeigentü-
mer/-innen 
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6.4 Bevölkerungsdichte  

Auf der Basis anonymisierter Datengrundlagen der Einwohnerkontrolle 
Breitenbach (Stand 5. September 2019) wurde die durchschnittliche Be-
völkerungsdichte pro Bauzone errechnet und mit den kantonalen Wer-
ten des urbanen Raumes verglichen (Tabelle 5, Anhang II).  

Die W2-Zonen erreichen in Breitenbach die SOLL-Dichten des Kantons 
nicht. Die 3-geschossige Wohnzone sowie die «Mischzonen» (Kernzo-
nen) weisen heute eine Dichte auf, die den SOLL-Dichten des Kantons 
entspricht. 

 

Tabelle 5  Bevölkerungsdichte pro Bauzone (IST und SOLL) 

Bauzone IST  
Breitenbach  

*IST  
urbaner Raum 

*SOLL  
urbaner  Raum 

bebaut unbebaut 

Wohnzone, 2-geschossig E2 35 46 60 65 

Wohnzone, 2-geschossig W2A 36 46 60 65 

Wohnzone, 2-geschossig W2B 38 46 60 65 

Wohnzone, 3-geschossig W3 106 96 100 120 

Kernzone A 52 42 45 50 

Kernzone B 87 28 30 40 

Kernzone Erneuerung 109 42 45 50 

* IST- und SOLL-Dichten Kt. SO pro Handlungsraum und pro Zone (ARP, 05/2017) 

 

Aus Tabelle 5 wird ersichtlich, dass die Gemeinde Breitenbach in den 
W2-Zonen über eine vergleichsweise tiefe Bevölkerungsdichte gegen-
über den anderen urbanen Gemeinden verfügt (*IST-Dichte = kantona-
ler Mittelwert). Die Dichte in der W3-Zone wie auch in den Mischzonen 
liegt über dem Durchschnitt.  

Vergleicht man die Dichtewerte mit den anzustrebenden SOLL-Dichten, 
wird das Nachverdichtungspotential einzelner Quartiere ersichtlich. Die-
ses Nachverdichtungspotential ist jedoch kritisch zu prüfen. Die Quar-
tierverträglichkeit steht im Vordergrund.  
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6.5 Vergleich mit der kantonalen Siedlungsstra-
tegie  

Im Zusammenhang mit der Revision des kantonalen Richtplans hat das 
Bau- und Justizdepartement (BJD) des Kantons Solothurn eine Siedlungs-
strategie erarbeitet. Gegenstand dieser Arbeiten war auch eine Einschät-
zung der Bauzonengrösse aller Gemeinden im Kanton. Diese hat erst-
mals im Jahr 2014 und letztmals im Jahr 2022 stattgefunden. 

Die kantonale Erhebung im 2022 ergab für die Gemeinde Breitenbach 
die folgende Einschätzung: 

 

Tabelle 6  Siedlungsstrategie Kanton Solothurn: Einschätzung der 
Bauzonengrösse der Gemeinden, Stand 2022 

Handlungsraum  WMZ  
unbebaut / bebaut  

WMZ  
Dichte  

Bauzonen - 
bedarf  

urban    

Handlungsraum  AZ  
unbebaut / bebaut  

AZ  
Dichte  

 

urban  Keine Berechnung  

 

Die kantonale Erhebung aus dem Jahr 2022 hat für die Gemeinde Brei-
tenbach ein im Vergleich zum Medianwert der urbanen Gemeinden 
mittleren Anteil an unbebauter Bauzone in der WMZ (orange Ampel) 
und ebenfalls auch einen mittleren Anteil in den Arbeitszonen ergeben 
(orange Ampel). Bezüglich der Dichte in den WMZ war die Gemeinde 
tiefer als der Medianwert (rote Ampel). Gemäss Siedlungsstrategie 
wurde die Grösse der Bauzone in den WMZ als zu gering beurteilt, um 
dem Bedarf der nächsten 15 Jahre gerecht zu werden (grüne Ampel). 
Ob die Bauzonen dem Bedarf für die nächsten 15 Jahre entspricht, ist im 
Rahmen der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung zum Siedlungs-
gebiet zu prüfen. 

  

  

Stand 2020 
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Abbildung 7  Tatsächliche Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsprognosen Kanton RRB Nr. 2017/518 und 

Zielvorstellung gem. Räumlichem Leitbild 2017. 
 

Das Amt für Raumplanung hat am 18. November 2014 erstmals zum 
räumlichen Leitbild Stellung bezogen. Betreffend die Bevölkerungsprog-
nose kam die Stellungnahme zu folgender Aussage:  

«Für das Jahr 2030 beurteilen wir ein Bevölkerungsziel von deutlich un-
ter 4'500 Personen als eher realistisch. Die angestrebte Bevölkerungs-
entwicklung von 4'800 Personen ist zu hoch bemessen»3. Diese Aussage 
wurde in der zweiten Stellungnahme vom 6. Februar 2017 nach den 
neuen kant. Prognosen revidiert. «Bis ins Jahr 2030 werden rund 4'640 
Einwohner4 erwartet.»  

In der Stellungnahme des Kantons im Rahmen der Vorprüfung zur Teil-
revision der Ortsplanung vom 20. Oktober 2021 attestiert der Kanton 
der Gemeinde ein höheres Wachstum als in den bisherigen Prognosen 
und entgegen der obenerwähnten Stellungnahme. «Als Grundlage für 
die Bemessung des 15-jährigen Baulandbedarfs verwenden wir deshalb 
das hohe Szenario der kantonalen Bevölkerungsprognose. Demnach sol-

 
 
3 Anmerkung: Sowohl Zielvorgabe der Gemeinde als auch Einschätzung des Kan-
tons bezogen sich auf die kant. Bevölkerungsprognose 2015, welche eine tiefere 
Bevölkerungszahl voraussah als die aktuelle Prognose. 
4 Anmerkung: Gemäss Szenario mittel. Das Szenario mittel erwartet für das Jahr 
2035 5'052 Einwohner/-innen.  

Auszug aus der  
Stellungnahme zum  
räumlichen Leitbild  







Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 53 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

- Durch eine verdichtete Bauweise in den zurzeit noch unbebauten 
Bauzonen ergibt sich eine Kapazität von rund 663 Personen (gegen-
über 423 Personen bei gleichbleibender Bevölkerungsdichte, An-
hang II). Das Potential der Verdichtung der unbebauten Bauzonen 
liegt somit bei rund 240 Personen.  

- Durch eine Nachverdichtung der heute bereits bebauten Bauzone 
ergibt sich für die nächsten 15 Jahre eine Kapazität von rund 443 
Personen. Dieses Potential liegt vorwiegend in der zweigeschossigen 
Wohnzone W2 (872 Personen).  

Das theoretische Fassungsvermögen (Stand vor Teilrevision) unter Be-
rücksichtigung der Nachverdichtungs- und Verdichtungspotentiale ge-
mäss den kantonalen SOLL-Dichten für den urbanen Raum entspricht 
somit rund 4'897 Einwohnerinnen und Einwohner. 

 

Die Nachverdichtungs- bzw. Verdichtungspotentiale könnten nicht pau-
schal und über den gesamten urbanen Raum berechnet werden. Quali-
tätsvolle Nachverdichtung und Verdichtung verlangt eine vertiefte und 
gemeinde- und quartierspezifische Analyse sowie eine quantitative, aber 
auch qualitative Beurteilung. Die SOLL-Dichten gemäss Anhang VII sind 
entsprechend als Richtwerte zu verstehen; im Rahmen der Teilrevision 
der Ortsplanung kann begründet davon abgewichen werden. 

Die vertiefte und gemeinde- und quartierspezifische Analyse und Beur-
teilung der (Nach-)Verdichtungspotentiale findet sich im Konzept Sied-
lungsentwicklung nach innen von PLANAR (vgl. Beilage 11). Die Erkennt-
nisse werden deshalb im vorliegenden Raumplanungsbericht nicht aus-
führlich wiedergegeben. 

6.9 Baulandbedarf Wohnen  

Der Baulandbedarf für das Wohnen richtet sich nach Funktion und Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Gemeinde innerhalb der Region. Die Grösse 
des Bedarfs ergibt sich aus verschiedenen Berechnungsgrössen und -kri-
terien. Dabei sind insbesondere die Bestimmungen gemäss Art. 15 RPG 
und Kapitel S-1.1 «Siedlungsgebiet und Bauzonen» und Kapitel S-1.2 
«Siedlungsqualität» des revidierten RP massgebend. 

Die Grösse dieses Bedarfs ergibt sich einerseits aus den kommunalen 
Absichten, die im räumlichen Leitbild insbesondere auch mit der Ziel-
grösse der Bevölkerungsprognose dargestellt sind. Andererseits ist das 
unter Kapitel 6.7 und 6.8 beschriebene theoretische Fassungsvermögen 
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Nutzungen verfügt. Die Aktivierung dieses Potenzials für die Arbeitsnut-
zung bzw. für Umstrukturierungen ist allerdings als langfristiges Poten-
zial zu verstehen, das nicht vollumfänglich in einer Planungsperiode re-
aktiviert / umgenutzt werden kann.  

6.11 Baulandbedarf weitere Zonen  

Die Gemeinde Breitenbach verfügt zurzeit über keine unbebauten Par-
zellen in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (öBA). Der Bedarf 
an Flächen für öffentliche Nutzungen (öBA) steht u. A. in direktem Zu-
sammenhang zur Erwartung der Bevölkerungsentwicklung. Im Rahmen 
der Teilrevision der vorliegenden Ortsplanung wurden die bestehenden 
öBA-Flächen geprüft. Daraus haben sich folgende Punkte ergeben: 

Der Werkhof, die Sammelstelle und das Feuerwehrmagazin sollen wenn 
möglich an einem Standort zusammengeführt werden. Eine entspre-
chende Standortevaluation durch die Gemeinde ist im Gange. Es ist je-
doch zu erwarten, dass die definitive Standortabklärung bis zur Auflage 
der Teilrevision der Ortsplanung, Bereich Siedlungsgebiet nicht ab-
schliessend erfolgt sein wird. Deshalb beabsichtigt die Gemeinde im 
Nachgang zur vorliegenden Teilrevision eine entsprechende Anpassung 
des Bauzonenplans (Teilzonenplan).  

Im Gebiet des ehemaligen Spitals befindet sich heute das Zentrum Pass-
wang, ein Gesundheitszentrum mit integrierter Langzeit- und Über-
gangspflege und eine spezialisierte Pflege und Betreuung für demenz-
kranke Menschen. Es besteht kein Handlungsbedarf für die vorliegende 
Teilrevision. 

Zurzeit laufen in der Region Abklärungen bezüglich regionalen Sport-
stätten. Dabei ist vorgesehen, dass für gewisse Sportarten eine Zentrali-
sierung in Breitenbach stattfinden soll und entsprechend die Sportanla-
gen Grien zu erweitern sind.  

Unter anderem aufgrund der steigenden Zahl der Schüler/-innen wurde 
die Schulanlagen «Breitgarten» in den Jahren 2018-2020 vergrössert 
und renoviert. Für die zu erwartende Bevölkerungszahl von 5'500 Ein-
wohner/-innen bis im Jahr 2035 wäre die vorhandene Schul- und Spor-
tinfrastrukturen ausreichend. Es wird jedoch Aufgabe der Gemeinde 
sein, die Zahl der Schülerinnen und Schüler sowie den Bedarf an Schul- 
und Infrastrukturflächen stetig zu überwachen und allenfalls entspre-
chende Massnahmen zu ergreifen.  

Baulandbedarf für öffentliche 
Nutzungen  

Werkhof, Sammelstelle,  
Feuerwehrmagazin 

Ehemaliges Spitalgebiet 

Sportplätze Grien 

Schulanlagen 
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Im Rahmen der vorliegenden Teilrevison hat die Gemeinde keinen kom-
munalen Bedarf an zusätzlichen öBA-Flächen. Der Bedarf nach öBA-Flä-
che besteht jedoch trotzdem, damit die Gemeinde die regionalen Be-
dürfnisse abzudecken vermag.  

Je nach Ausgang der gegenwärtigen Abklärungen zum Werkhof ist al-
lenfalls im Nachgang an die Teilrevision der Ortsplanung eine Anpassung 
der öBA-Flächen im Bauzonenplan vorzunehmen. 

6.12 Inhalte aus dem kantonalen Richtplan  

Für die Teilrevision der Ortsplanung, Bereich Siedlungsgebiet massge-
bend und entsprechend zu berücksichtigen sind folgende, spezifische 
Inhalte aus dem RP für die Gemeinde Breitenbach: 

- Gemäss Kapitel B-3.5 ist Breitenbach dem urbanen Handlungsraum 
zugewiesen. Zudem gilt die Gemeinde als Regionalzentrum.  

- Das Gebiet Neumatt gilt gemäss S-3.1 als Entwicklungsgebiet Arbeit 
mit Schwerpunkt Produktion (gemeindeübergreifend mit Büsserach) 

- Die Isola Werke (von Roll-Nordareal) gelten als Umstrukturierungs-
gebiete (S-3.5). Die Gemeinde hat die Umzonung in eine gemischte 
Wohnzone und / oder in eine spezielle Gewerbezone zu prüfen.  

- Das Laufentaler-Becken gilt als ackerbaulich wichtiges Landwirt-
schaftsland (L-1.1) 

- Gemäss Kapitel L-1.3 legt der Kanton für die Gemeinde Breitenbach 
eine Güter- und Teilregulierung fest.  

- Gemäss Kapitel L-2.4 ist in Breitenbach zwei kantonale Naturreser-
vate vorzufinden: Sumpflöcher Helgenmatt (Nr. 10.04) und Unter-
wirtsmöösli (Nr. 10.11)  

- Gemäss Kapitel L-3.1. befindet sich auf Gemeindegebiet von Brei-
tenbach ein kantonales Vorranggebiet Natur und Landschaft (Chalt-
brunnental - Eichlenberg). 

- Gemäss L-3.3 befindet sich auf Gemeindegebiet von Breitenbach ein 
Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung (SO 23: Fehren) und ein 
Wildtierkorridor von regionaler Bedeutung (SO 26: Breitenbach). 

- Die Sportanlangen von Breitenach werden als wesentliche Gebiete 
und Vorhaben für Freizeit, Sport und Erholung im Kapitel L-5 des 
Richtplans aufgeführt.  

- Gemäss V-3.2 gilt es den Busbahnhof Breitenbach zur ÖV-Dreh-
scheibe um- resp. auszubauen. 
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 Siedlungsentwicklung nach innen  

Die aufgezeigte erwartete Bevölkerungsentwicklung ist primär in den 
bestehen Bauzonen aufzunehmen. Dabei gilt es den Grundsatz «Innen- 
vor Aussenentwicklung» zu berücksichtigen. Die Innenentwicklung und 
eine allfällige (Nach-)Verdichtung muss mit grosser Sorgfalt geschehen 
und für die gewachsenen Quartierstrukturen verträglich sein. 

Als Grundlage für die Umsetzung einer «Siedlungsentwicklung nach in-
nen» (SEin) wurde durch PLANAR AG ein Konzept zur SEin erarbeitet 
(vgl. Beilage 11 «Konzept Siedlungsentwicklung nach innen»); Diese bil-
det neben einer ausführlichen Analyse insbesondere auch Verdichtungs-
potentiale sowie Empfehlungen für die Teilrevision der Ortsplanung ab. 
Ergänzend finden sich weitere (quantitative) Analysen in der Beilage 12 
(Überbauungsziffer / Ausbaugrad).  

Das Konzept SEin hat zum Ziel, die Qualitäten der Quartiere zu benen-
nen, Potenziale für eine Innenentwicklung zu erkennen und ergänzend 
zu Zonenplan und Zonenreglement Empfehlungen für die Verträglich-
keit und die Möglichkeiten der (Nach-)Verdichtung im Sinn einer Innen-
entwicklung abzugeben. Der Erhalt von quartierspezifischen Merkmalen 
und Charakteristiken steht hierbei im Vordergrund. Das Konzept kann 
als Hilfestellung zur Beurteilung der Qualität von Bauprojekten in Bezug 
auf die Quartierverträglichkeit dienen. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Inhalte kurz zusammengefasst. 

Die haushälterische Bodennutzung und verbunden mit ihr die Siedlungs-
entwicklung nach innen ist ein zentrales Anliegen der Raumplanung. Bei 
der konkreten Umsetzung wird dabei die Komplexität dieser Aufgaben-
stellung sichtbar; insbesondere stellt sich die Frage betreffend Siedlungs- 
und Wohnqualität, der Ästhetik oder der gesellschaftlichen Akzeptanz.  

Das Verdichtungspotenzial muss gebietsweise und im Einzelfall detail-
liert herausgeschält werden. Bevor mit der baulichen Verdichtung der 
Siedlungsgebiete begonnen werden kann, braucht es somit Vorstellun-
gen darüber, was unter Siedlungsqualität verstanden wird und welche 
Dichte in einem Quartier, bezogen auf die städtebaulichen Veränderun-
gen und der vorhandenen Infrastruktur, verträglich ist.  

Durch Eingriffe in die baurechtliche Zonenordnung (Aufzonung, Umzo-
nung, Gestaltungsplanung) können die Behörden das Nachverdich-
tungspotenzial auf geeigneten Arealen neu definieren oder erhöhen. 
Dabei werden städtebauliche Identität und höhere Aussenraumqualitä-
ten gefordert und das Mass des Potenzials auf die Kapazität der Infra-
struktur abgestimmt.  

Ziel der Siedlu ngsentwicklung 
nach innen  

Definition  
Siedlungsentwicklung  
nach innen  
(ARP, 06/2019, gekürzt) 
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Das Prinzip der inneren Verdichtung besteht darin, bei gleichbleibender 
Grundfläche des Areals oder der Parzelle das Nutzungsvolumen (Wohn-
fläche, Arbeitsplatzfläche) zu vergrössern um einerseits die Einwohner-
/Arbeitsplatzdichte zu erhöhen und andererseits den wachsenden 
Wohnflächenbedarf pro Einwohner/-in abzudecken. Dies geschieht z. B. 
durch: Anbau, Aufstockung, Ergänzungsbau, Abbruch und Ersatzneu-
bau, Umnutzungen.  

7.1 Quartiereinteilung  und Charakterisierung  

Das Gemeindegebiet von Breitenbach wurde nach funktional und formal 
logischen Einheiten (z.B. Topographie, Besiedlungsstruktur, Erschlies-
sung) in 13 Quartiere eingeteilt (siehe Beilage 11). Für die weitere Bear-
beitung sind insbesondere diese 13 Quartiere massgebend. 

Die 13 Quartiere lassen sich anhand verschiedener Merkmale charakte-
risieren (zusammengefasst, nicht abschliessend in Anhang X). 

Weitere Merkmale aus der quantitativen Analyse sind (vgl. auch Beilagen 
12: 

- Ältere Gebäude (älter als 1900) finden sich insbesondere im Zent-
rum und entlang der Fehren- und Laufenstrasse. Gebäude mit Bau-
jahr zwischen 1900 bis 1950 finden sich in den Gewerbe- und In-
dustriegebieten, den unmittelbar daran angrenzenden Wohngebie-
ten sowie in Hanglage (meist entlang der Spitalstrasse). Gebäude 
mit Baujahr ab 1950 befinden sich in allen Quartieren. Es gibt meh-
rere räumlich klar definierte Neubaugebiete (z.B. zwischen Bätt-
lerbrunnen- und Margriebenweg, Neumattquartier).  

- Klar ersichtlich ist, dass die Gebiete mit bestehenden Mehrfamilien-
häusern hohe Einwohnerdichten aufweisen (auch in den 2-geschos-
sigen Wohnzonen). Zudem weisen Neubaugebiete klar höhere Ein-
wohnerdichten auf (z.B. Gebiet zwischen Bättlerbrunnen- und Mar-
griebenweg, Neumattquartier) als ältere Strukturen. 

- Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ist im Zentrum sowie 
beidseits der Kantonsstrassen meist genügend (Güteklasse D1).  

- Sowohl der Ausbaugrad (Verhältnis des tatsächlich realisierten Nut-
zungsmasses zum rechtlich zulässigen Nutzungsmass gemäss Zo-
nenreglement) wie auch die Überbauungsziffer (Verhältnis der an-
rechenbaren Gebäudefläche zur anrechenbaren Grundstückfläche) 
zeichnen ein sehr heterogenes Bild über die Gemeinde sowie inner-
halb der einzelnen Quartiere; klare Muster sind kaum erkennbar (ei-
nige Ausnahmen nachfolgend).  
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- Im Vergleich mit den SOLL-Dichtewerten des ARP (vgl. Anhang VII) 
weisen fast alle Gebiete der Wohnzone 2-geschossig tiefe Dichten 
und somit ein Nachverdichtungspotential auf (mit Ausnahme der 
Gebiete mit Mehrfamilienhäusern); dazu zählen insbesondere jene 
Gebiete mit einem relativ hohen Ausbaugrad. 

- Das rechtlich zulässige Nutzungsmass Ausbaugrad wird in vielen 
Quartieren bei weitem nicht erfüllt. Somit besteht ein beachtliches 
theoretisches Nachverdichtungspotential. Abklärungen, ob bei-
spielsweise Grenzabstände, Strassenbaulinien etc. überhaupt das 
Nutzungsmass gemäss Zonenreglement zulassen würden, wurden 
nicht vollzogen.  

- Einzelne Gebiete mit Reiheneinfamilienhäuser und Doppeleinfamili-
enhäuser weisen sowohl einen hohen Ausbaugrad wie auch eine 
hohe Überbauungsziffer auf (z.B. Haselmattboden). Hier ist das 
Nachverdichtungspotential basierend auf dem rechtsgültigen Nut-
zungsmass eher gering.  

- An Hanglagen ist in der Tendenz ein mittlerer Ausbaugrad bei 
gleichzeitig tiefer ÜZ vorzufinden (z.B. Rohrhollen, Isebach, Mätte-
biel, Ollenbaden, Auf Ollen). Möglichkeiten zur Nachverdichtung 
bestehen somit bereits mit der rechtsgültigen OP.  

- in der Ebene weisen Einfamilienhäuser älteren Datums aufgrund der 
Parzellengrösse oftmals eine tiefere ÜZ und einen tieferen Ausbau-
grad auf als Einfamilienhäuser jüngeren Datums (kleinere Parzellen-
grösse bei plus/minus gleicher Gebäudefläche). Dies ist deutlich an 
den Überbauungen entlang des Grienwegs im Vergleich zu jenen im 
Schemelacker / Neumattquartier zu sehen.  

- Mehrfamilienhäuser älteren Datums weisen tendenziell eine höhere 
Überbauungsziffer aus als neuere. Bezüglich dem Ausbaugrad kann 
keine Korrelation festgestellt werden.  

7.2 Verdichtungs strategie  und -potentiale  

Gestützt auf die Analysen (vgl. Ausführungen unter 7.1) lässt sich fest-
stellen, welche Potentiale, Qualitäten und Eigenheiten in einem Quartier 
bestehen. Daraus lässt sich ableiten, wo der Erhalt der bestehenden 
Strukturen und Kulturwerte im Vordergrund steht, wo eine Erhöhung 
der Nutzungsdichte sinnvoll ist oder wo die Handlungsspielräume liegen.  

Die räumliche Konzeption gem. dem Konzept zur Siedlungsentwicklung 
nach innen zeigt quasi das Zukunftsbild der Gemeinde Breitenbach mit 
Fokus auf die Innenentwicklung.  
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In der Tabelle 8 ist ein Zusammenfassung aus dem Konzept SEin mit den 
zu verfolgenden Strategien je Quartier sowie Empfehlungen für die wei-
tere Entwicklung.  

 

 

 

 

 

Abbildung 8 räumliches Konzept Breitenbach (PLANAR AG) 

Vertiefung nötig 
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Abbildung 9: Einteilung der Quartiere (PLANAR AG) 
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Tabelle 8 Strategie der Innenentwicklung und Empfehlungen zur Umsetzung (Auszug aus Beilage 11) 

 Veränderungsstrategie  Empfehlungen  

I: Rohrhollen / Ise-
bach/ Mättenbiel  

Erneuern und vereinzelt Wei-
terentwickeln 

Grössere unbebaute oder mehrere zusammenhängende unbebaute Parzellen sollten gemeinsam geplant werden. 
Neue Typologien (z.B. hochverdichtete REFH) sind zu prüfen, bei gleichzeitig gemeinschaftlichen Freiräumen 

Bebaute Parzellen haben geringes bis durchschnittliches Potenzial für Nachverdichtungen 

Sanfte Nachverdichtung zulassen bei gleichbleibender Grundnutzung und Geschossigkeit, Überprüfung von der 
Gebäude- bzw. Fassadenhöhen tal- und hangseitig 

Entlang Fehrenstrasse respektvoller Umgang hinsichtlich Ortsbild und Nachverdichtungen 

II: Müschmatt / Bätt-
lerbrunnen  

Erneuern und Bewahren Entlang Fehrenstrasse respektvoller Umgang hinsichtlich Ortsbild und Nachverdichtungen 

Sanfte Nachverdichtung zulassen bei gleichbleibender Grundnutzung und Geschossigkeit, Überprüfung von der 
Gebäude- bzw. Fassadenhöhen tal- und hangseitig 

III: Fürchmatt, Ollen-
boden, Chrummacker, 
Chrüzacker 

Erneuern und vereinzelt Wei-
terentwickeln 

Mehrere zusammenhängende unbebaute Parzellen (z.B. Gebiet Chrummacker) sollten gemeinsam geplant wer-
den. Neue Typologien sind zu prüfen, bei gleichzeitig gemeinschaftlichen Freiräumen 

Sanfte Nachverdichtung zulassen bei gleichbleibender Grundnutzung und Geschossigkeit, Überprüfung von der 
Gebäude- bzw. Fassadenhöhen tal- und hangseitig 

Durchwegung für Fuss- und Veloverkehr verbessern, Netzlücken schliessen 

IV: Brac / Kreuzacker  Umstrukturieren, Erneuern 
und Neuentwickeln 

Gemeinsame Planung für unbebaute Parzellen im «Kreuzacker». Neue Typologien sind zu prüfen (z.B. hochver-
dichtete REFH), bei gleichzeitig gemeinschaftlichen Freiräumen.  
Restliches Gebiet (u.a. Brac) Weiterentwickeln und Erneuern, falls Bedarf auch Umstrukturierung.  

Durchwegung für Fuss- und Veloverkehr verbessern 

V: Haselmattboden / 
Hängleracker  

Erneuern und vereinzelt Wei-
terentwickeln 

Grössere unbebaute oder mehrere zusammenhängende unbebaute Parzellen sollten gemeinsam geplant werden. 
Neue Typologien (z.B. hochverdichtete REFH) sind zu prüfen, bei gleichzeitig gemeinschaftlichen Freiräumen. 
Oder Überführung in Landwirtschaftszone prüfen und Vernetzung von Flora und Fauna stärken.  

Aufwertung des Strassenraums (insbesondere Bodenackerstrasse) mit verstärkter siedlungsorientiertem Charak-
ter, Stärkung des Fuss- und Veloverkehrs 

Wertvolle Bausubstanz entlang Passwangstrasse weiterhin bewahren inkl. neuem Umgebungsschutz, massvolle 
Annexbauten erlauben 







Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 66 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

7.3 Umgang mit Empfehlungen aus dem Kon-
zept  

Die Empfehlungen zur Siedlungsentwicklung nach innen wurden inten-
siv diskutiert. Einige Empfehlungen werden in der Teilrevision der Orts-
planung berücksichtigt, einige konnten in der Diskussion präzisiert wer-
den, andere wiederum wurden von der Gemeinde verworfen (d.h. wur-
den nicht weiterverfolgt) oder sind längerfristig zu beachten bzw. um-
zusetzen. Der Umgang mit den Empfehlungen sowie die Konsequenzen 
für die Teilrevision der Ortsplanung werden nachfolgend je Quartier ab-
gehandelt. 

Es wurde intensiv über die quartierverträgliche Verdichtung und die da-
mit zusammenhängende neue Zonierung und die in den Zonenvorschrif-
ten festgelegten Vorgaben sowie die Baumasse und Nutzungsziffern dis-
kutiert. Die Haltung der Gemeinde ist klar: zu den bestehenden Qualitä-
ten der Quartiere muss Sorge getragen werden. Die Qualitäten der his-
torisch gewachsenen Quartiere mit den grossen Gärten dürfen nicht mit 
einer generellen Verdichtungsforderung gemindert werden. Als Folge 
davon wird es in der Gemeinde Breitenbach die «klassischen» Einfamili-
enhausquartiere mit einer relativ geringen baulichen Dichte auch weiter-
hin geben. Aber: Verdichtung soll dort ermöglicht und unterstützt wer-
den, wo es raumplanerisch Sinn macht und für das Ortsbild der Ge-
meinde erwünscht ist. 
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IX: Blattenmatt  Entgegen der Empfehlung eine Zone für das Quartier zu schaffen, möchte die Ge-
meinde bei einer Zweiteilung bleiben. Aufgrund der gebauten kleinteiligen Struktur 
und entsprechenden Besitzverhältnissen ist eine Aufzonung der W2-Zone in eine W3 
nicht realistisch, jedoch eine dichtere Nutzung.  

Grundnutzung beibehalten  

Anreize und Rahmenbedingungen verbessern (z.B. Nutzungs-
bonus bei Verdichtung im Bestand, Einliegerwohnung erlau-
ben) 

Min. Überbauungsziffer einfordern 

Einheitliche Zonierung anstreben, Einbezug der Lüssel in 
Wohnnutzung 

Pufferraum zwischen Siedlungsgebiet und Lüsselraum schaf-
fen / ausscheiden 

Quertierfeinerschliessung von Lüssel in Richtung Quartier ver-
bessern. 

Die Pufferzone zur Lüssel hin soll wie empfohlen gefördert werden.  Ausscheidung Uferschutzzone und / oder ökologische Nut-
zung in heutiger Zone vermehrt fordern.  

X: Wydenmatt, Wi-
dersdorf, Dorf, Ober-
dorf, Hof, Sägematt, 
Isola-Werke (Nord)  

Der Empfehlung einer gemeinsamen Entwicklungsabsicht (Masteridee) wird teilweise 
berücksichtigt. Es wurde eine Vertiefungsstudie zur Kernzone erarbeitet, welche im 
Wesentlichen die Neuzonierung, Hinweise an die Zonenvorschriften dieser revidierten 
Zonen sowie Empfehlungen bzgl. erhaltenswerten und schützenswerten Gebäude ab-
gibt.  

Eine ganzheitliche Studie bzw. Masteridee, welche ortsbauliche Ziele und Handlungsfel-
der für die Verdichtung und Aufwertung vorschlägt, ist im Rahmen der Teilrevision der 
Ortsplanung zeitlich und finanziell nicht machbar. Eventuell wird sich die Gemeinde im 
Nachgang an die Teilrevision der Ortsplanung mit der ganzheitlichen Entwicklung des 
Zentrums bzgl. Funktion und Stellenwert etc. auseinandersetzen und dazu insbeson-
dere auch verschiedene Interessen- und Nutzungsgruppen miteinzubeziehen. 

Neuzonierung der Kernzone basierend auf Vertiefungsstudie 
Kernzone (siehe Beilage 17). 
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Breitenbach ist weder im ISOS als schützenswertes Ortsbild der Schweiz 
von nationaler oder regionaler Bedeutung, noch im kantonalen Richt-
plan als Ortsbild von kantonaler oder regionaler Bedeutung aufgeführt. 
Weiter sind relativ wenige Gebäude und Objekte kantonal geschützt 
oder kommunal Inventarisiert (erhaltenswerte Gebäude). 

Trotz fehlender «Unterschutzstellung» des historischen Dorfkerns und 
nur geringem Objektschutz, weisen die Gebäude sowie das Ortsbild ent-
lang der prägenden Strassen die ursprünglich gewachsene Struktur noch 
deutlich nach. Auch die räumliche Wirkung der geschlossenen Bauweise 
mit ihren verschiedenen publikumsorientierten Nutzungen ist trotz Zä-
suren durch neuzeitliche Bauten hoch. Ob die obenerwähnten Zonen-
vorschriften dies begünstigten, kann nicht abschliessend beurteilt wer-
den.  

Die Ausarbeitung der Strategie Kernzone Breitenbach erfolgte auf der 
im vorgängigen Abschnitt dargelegten Analyse und in internen Arbeits-
sitzungen sowohl des Planungsteams als auch der Gemeinde. 

Die im vorgängigen Abschnitt erläuterten charakteristischen Elemente 
stellen das «Grundgerüst» der Strategie dar. Die bestehenden Werte sol-
len bewahrt und wenn möglich und sinnvoll auch verstärkt werden. Ent-
wicklungen sollen mit der revidierten Nutzungsplanung ermöglicht wer-
den, sofern sich diese ins Orts- und Strassenbild einfügen. Des Weiteren 
sollen vorhandene Potentiale entdeckt und langfristig umgesetzt und re-
alisiert werden.  

Der Charakter des Strassendorfs ergibt sich nicht alleine aus den Häuser-
zeilen, sondern aus ihrer Ganzheit: Haus, davorliegender Strassenraum 
und dahinterliegender Hofstattbereich und dahinter der Übergang vom 
Ortskern zu neueren Bebauungen (meist reine Wohnnutzungen). Dieser 
Zusammenhang ist für eine qualitative Weiterentwicklung des Raumes 
wichtig und soll im Dorfzentrum in die zukünftige Gestaltung einfliessen. 

Die heutige Kernzone steht sinnbildlich für die der Hauptstrassen zuge-
wandte 1. Bautiefe. Diese soll sicherstellen, dass der Charakter des Stras-
sendorfs und die teilweise zusammenhängende Bauweise aufrechterhal-
ten bleiben. Eine Weiterentwicklung im Kernzonenbereich soll dem Ge-
bot der Eingliederung untergeordnet sein. D.h. bauliche Massnahmen 
orientieren sich am lokal typischen Ortsbild und haben sich hinsichtlich 
Proportion, Stellung, Dachgestaltung, farblicher Dach- und Fassadenge-
staltung und Aussenraumgestaltung einzugliedern.  

Der Hofstattbereich hinter den Häuserzeilen ist unter Beachtung der 
heutigen Nutzung nicht als mehr als Ganzes vorhanden und kann zu-
künftig auch aufgrund der Forderung nach verdichtetem Bauen nicht als 

Ortsbildschutz 

Strategie  

Werte bewahren - Entwicklung 
ermöglichen - Potential entde-
cken 

 

Charakter erhalten 

Ortsbildrelevante 1. Bautiefe 

Hofstattzone 
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Ganzes erhalten bleiben. Den Bauten der Kernzone sollen aber gegen 
den Hofstattbereich hin Freiflächen zugestanden werden. So soll, wo 
noch vorhanden, das durchgehende grüne Band erhalten und teilweise 
sogar gestärkt werden. Ein grosszügiger Grüngürtel soll auch den histo-
rischen Ortskern von modernen Bereichen für dichtere und höhere Bau-
ten (in der sog. Übergangszone) und den weiteren Wohnzonen (W3, 
W2) trennen.  

Die Übergangszone setzt die Konzept-Idee als Art «Mantel» um die ei-
gentliche Kernzone um und stellt den Übergang vom rückwärtigen Hof-
stattbereich in die mehrheitlichen Wohnüberbauungen dar. Der Über-
gangsbereich soll zukünftig relativ dicht bebaut werden dürfen, wobei 
hier eher zusätzliche Geschosse als ein grosser Gebäudeabdruck erstre-
benswert sind. Denn der Übergangsbereich bezweckt auch den Erhalt 
der als charakteristisch und wichtig erachteten Grünflächen und dessen 
Weiterführung in die angrenzenden mehrheitlichen Wohnquartiere mit 
ebenfalls hohem Grünfanteil, jedoch tieferer baulicher Dichte.  

 
Abbildung 11 Räumliches Konzept Kernzone Breitenbach (Burckhard + 

Partner AG, siehe Beilage 17) 

  

Übergangszone 
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 Begehren aus der Bevölkerung  

8.1 Begehren aus der Bevölkerung  

Im Laufe der Arbeiten an der Teilrevision der Ortsplanung, Bereich Sied-
lungsgebiet sind mehrere Begehren von Privatpersonen resp. Institutio-
nen an die Gemeinde getragen worden. Die Anliegen betreffen fast aus-
schliesslich den Bauzonenplan. Sie wurden mit den Grundeigentümer/-
innen diskutiert und sind teilweise in die Überarbeitung der Ortsplanung 
eingeflossen (siehe Tabelle 9).  

Die Mitwirkung erfolgt im Anschluss an die kantonale Vorprüfung, not-
wendige Gespräche mit Grundeigentümer/-innen resp. Begehrensstel-
len-den werden dann geführt. 

Das Kapitel wird nach der öffentlichen Mitwirkung ergänzt. 

8.2 Gespräche mit diversen Grundeigentümer / -
inne n 

Im Rahmen von mehreren persönlichen Gesprächen wurden die Zu-
kunftsabsichten einiger Eigentümer/-innen im Bereich der Bauzone ab-
geklärt. Aus den Gesprächen sind zum Teil Begehren entstanden (vgl. 
Kapitel 8.1) bzw. Anpassungen an den Nutzungsplänen erfolgt. Auf eine 
detaillierte Ausführung der Gesprächsergebnisse wird an dieser Stelle 
verzichtet. 

Tabelle 9  Gespräche mit Grundeigentümer/-innen sowie Ergebnisse 
und Konsequenzen für die vorliegende Teilrevision. 

Parzelle /  
Quartier / Gebiet  

Resultat und Entscheid  

GB Nrn. 2124, 2221, 
2475, 3383  
(Brac-Werke) 

Aufrechterhaltung des Standorts, womit keine zonenrechtlichen Konse-
quenzen notwendig sind. 

GB Nr. 2943  
(Mättlen) 

Bau eines Unterwerks Areal Primeo Energie sowie evtl. Bau eines Retenti-
onsbeckens ARA Zwingen, womit keine zonenrechtlichen Konsequenzen 
notwendig sind. 

GB NR. 2376 Bestehender Pachtvertrag für weitere 10 Jahre, womit keine zonenrechtli-
chen Konsequenzen notwendig/möglich sind. 

GB Nr. 1468 Interessiert an Überbauung bzw. Verkauf 

GB Nrn. 1639, 1643, 
1644  

Interessiert an Überbauung bzw. Verkauf  

GB Nr. 1115 
(Chrummacker) 

Planung Überbauung via Gestaltungsplan (Terrassenhäuser) 
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GB Nrn. div. 
(Frohmatt) vis à vis 
Carrosserie Schmid 

Baulandumlegung erforderlich. Wunsch mehrerer Eigentümer Umzonung 
in Wohnzone.  

GB Nr. 2273  
(Gärtnerei Hochuli) 

Mittelfristig Betriebsaufgabe der Gärtnerei aufgrund Pension. Weiterfüh-
rung als Gärtnerei nicht mehr möglich, da zu alte Infrastruktur. Eigentü-
mer wünscht Änderung der Grundnutzung für neue Nutzung. 

GB Nr. 1252 (Autoga-
rage Wydematt) 

Best. GP wird aufgehoben.  

GB Nrn. 1249, 3145 Best. GP wird aufgehoben.  

GB Nr. 2728 und 
2729, Margrieben 

Voll erschlossenes Bauland, Perimeterbeiträge voll bezahlt, Überbauungs-
absichten vorhanden, eine Parzelle gehört der Pensionskasse der Firma 
von Roll.  

Diverse Parzellen im 
Gebiet Haselmatt 
(Hüglismattweg) 

Bauland Teilerschlossen, Bauabsichten der Eigentümer vorhanden.  

GB Nrn. 861 und 862 Einzonung bestehendes Unternehmen (Landschaftsgärtner) 

 

8.3 Gespräche mit den Landwirten / Landwirtin-
nen  

Im Rahmen von mehreren persönlichen Gesprächen wurden die Zu-
kunftsabsichten einiger Landwirte / Landwirtinnen im Bereich der 
Bauzone abgeklärt. bzw. Anpassungen an den Nutzungsplänen vorge-
nommen. Auf eine detaillierte Ausführung der Gesprächsergebnisse 
wird an dieser Stelle aus Datenschutzgründen verzichtet. Zusammenfas-
send wird auf Tabelle 9 verwiesen.  
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 Änderungen Bauzonenplan  

Basierend auf diesen fachlichen Inputs des Konzepts zur Siedlungsent-
wicklung nach innen und ergänzt mit den lokalen Ortskenntnissen 
konnte die Zonierung in der Planungskommission und dem Gemeinderat 
fundiert diskutiert werden.  

9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Ände-
rungen  

Die folgende Auflistung gibt die wichtigsten Änderungen im Bauzonen-
plan (dieser zeigt die Nutzung innerhalb des Siedlungsgebiets einer Ge-
meinde auf) wieder. Diese sind auch im Änderungsplan (Beilage 9) auf-
geführt. Die wesentlichsten Änderungen werden anschliessend näher 
erläutert. 

- Bestehende Zonierung: Die bestehende Zonierung wurde gesamt-
haft überprüft und auf die amtliche Vermessung (heutige Parzellie-
rung nach der neuen Landesvermessung LV95) angepasst. Dies hat 
zu minimalen Anpassungen geführt (Arrondierungen). 

- Neue Zonierung W2: Die Zonenzuteilung wurde gesamthaft auf der 
Basis der tatsächlich bebauten Situation und den Aussagen aus dem 
Konzept Siedlungsentwicklung nach innen überprüft und überarbei-
tet. Aus bisher 3 W2-Zonen werden neu 2 W2-Zonen gemacht. 

- Arbeitszonen: Die reine Gewebezone und die Industrie- und Gewer-
bezone werden durch eine Arbeitszone abgelöst. Die Gewerbezone 
Frohmatt wird neu der W2-Zone und die spezielle Gewerbezone 
«Kreuzacker» wird der W3-Zone mit einem Mindestanteil an Ge-
werbe- und Dienstleistungsanteil zugewiesen. Die Zonierung und 
entsprechend der Vorschriften innerhalb des Isola-Areals gemäss 
RRB Nr. 1999/184 bestehen, da diese von der vorliegenden Teilrevi-
sion ausgenommen sind. 

- Kernzone: Die Zonierung der bisherigen Kernzonen wurde überar-
beitet. Wesentliche Inputs für die Überarbeitung hat die Vertie-
fungsstudie zur Kernzone geliefert. Die bisherigen drei Kernzonen 
werden neu in zwei Kernzonen, in eine Übergangszone, eine Misch-
zone Isola-Areal Nord und eine Mischzone Wydenmatt aufgeteilt.  

Die Namensgebung für die Kernzone (Kernzone A und Kernzone B) 
wird beibehalten. Kernzone A umfasst jedoch neu primär die stras-
senraumprägende und historisch bedeutsame 1. Bautiefe entlang 
der Passwangstrasse, der Laufenstrasse und der Fehrenstrasse (bzw. 
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in Teilabschnitten). Die Kernzone B bildet die Gebiete entlang der 
Hauptstrassen ab, welche mit Neu- und / oder Gewerbebauten be-
baut sind. Die neue sogenannte Übergangszone bildet die strassen-
abgewandte 2. Bautiefe der Fehrenstrasse. Sie ist durch eine offene, 
jedoch dichte Bauweise charakterisiert. Zwischen der Übergangs-
zone und der Kernzone A wird zur Sicherung eines höheren Grün-
bestandes (in Anlehnung an den gemäss Kernstudie erwähnten Hof-
stattcharakter) ein erhöhter begrünter Grenzabstand verlangt. Die 
neue Spezialzone Wydenmatt schafft die Rechtsgrundlage, dass 
nach Ablösung des Bebauungsplan Wydenmatt (RRB Nr. 
1975/7841) der heutige Bestand zonenkonform bleibt. Des Weite-
ren wird das Gebiet Isola-Nord, welches mit einem Teilzonenplan im 
Jahr 2017 der Kernzone zugewiesen wurde (gem. RRB-Nr. 
2017/1403), neu der Mischzone Isola-Areal Nord zugewiesen. Die 
Vorschriften der Kernzone sind nicht passend.  

- Um-, Ein- und Auszonungen: Es wurden diverse Ein- und Umzonun-
gen vorgenommen. Die Wesentlichen werden nachfolgend erläu-
tert.  

- Reservezonen: Die Reservezonen werden aufgehoben: Dorfeingang 
West, Margrieben, Hüglismatt, Grien.  

- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen: Der Werkhof und auch 
der Sportplatz Grien werden von der Empfindlichkeitsstufe II in die 
Empfindlichkeitsstufe III aufgestuft. Die Reservezone im Grien wird 
in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen eingezont.  

- Uferschutzzone innerhalb Bauzone: Hintergrund dieser Ausschei-
dung ist die revidierte Gewässerschutzgesetzgebung, welche eine 
sinnvolle und zweckmässige Ausscheidung fordert. Der Gewässer-
raum für Fliessgewässer ist bereits für gewisse Abschnitte der Lüssel, 
des Fridolinsbächleins und des Rütenenbachs mittels Uferschutzzone 
ausgeschieden und gesichert. Der Gewässerraum bzw. die Ufer-
schutzzone wird neu für alle Fliessgewässer innerhalb der Bauzone 
basierend auf der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung ausge-
schieden. Die bereits ausgeschiedene Uferschutzzone wird wo mög-
lich übernommen. Bei einer Vergrösserung der Uferschutzzone wird 
diese symmetrisch ausgeschieden, sofern dies aufgrund der topo-
graphischen Situation sinnvoll erscheint. Dort wo der Gewässerraum 
nicht mit einer Uferschutzzone gesichert wird, wird eine Gewässer-
baulinie festgelegt, wobei auch innerhalb dieser Linien die Nut-
zungsbedingungen gemäss Art. 41c GSchV gelten. Die Gewässer-
baulinien sind in den Erschliessungsplänen grundeigentümerver-
bindlich festgelegt. 
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der durch die Stellung der Gebäude erzeugten Abfolge von Platzsituati-
onen gesichert. Dies erfolgt über die kommunalen Erschliessungspläne. 

Die einzelnen Gebäude in Breitenbach wurden hinsichtlich ihrer Inven-
tarisierung überprüft. Im Kern von Breitenach sind einige wenige Ge-
bäude kantonal geschützt bzw. kommunal als schützenswert inventari-
siert. Es wird die Tendenz verfolgt, im Rahmen der Wichtigkeit dieser 
Bauten für das Ortsbild, eine höhere Anzahl zu inventarisieren (siehe Ka-
pitel 9.6). 

 

9.3 Einzonungen aus der Reservezone  

Margrieben  

GB Breitenbach Nrn.  2728, 2729 

Fläche der Einzonung 14'811 m2 

Abgabepflicht PAG Ja  
(20 % an Kanton gem. § 13 Abs. 2 PAG und gem. S-1.1.10 kant. 

Richtplan) 

Situation heute 
Luftbild 

Zone heute 
Landwirtschaftszone  
(Reservezone) 

Zone neu 
Wohnzone, zweigeschossig 
(W2) mit Gestaltungsplan-
pflicht 

  
  

Das Gebiet Margrieben liegt heute in der Reservezone und wird im In-
ventar der Fruchtfolgeflächen geführt. Bereits bei der letzten Ortspla-
nungsrevision bestand die Absicht, das Gebiet Margrieben komplett als 
Wohnzone auszuscheiden. Da dies seinerzeit nicht möglich war, wurde 

Inventarisierung wichtiger 
Gebäude  
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theoretisch für rund 95 Personen neuen Wohnraum. Sofern die Ge-
meinde mittels Gestaltungsplan einen Bonus erteilt, steigt die Zahl ent-
sprechend an.  

Auf eine explizite Forderung einer anzustrebenden Einwohnerdichte 
(Einwohner/-in pro Hektare) für das gestaltungsplanpflichtige Gebiet 
wird verzichtet. Diese wird sich auf Basis des baulichen Konzepts (Richt-
projekt gemäss § 4 Zonenreglement), dessen Dichte sowie dem Nut-
zungs-/Wohnungsmix ergeben. Das vor dem Gestaltungsplan erforderli-
che Richtprojekt wird hierfür Antworten liefern.  

Die Fläche ist als Fruchtfolgefläche im kantonalen Inventar aufgeführt, 
wird jedoch nicht dem Gesamtkontingent angerechnet. Gemäss Art. 30 
Abs. 1bis RPV darf die Flächen nur eingezont werden, wenn ein aus Sicht 
des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von FFF nicht sinn-
voll erreicht werden kann und ein optimale Nutzung gewährleistet ist. 
Im kantonalen Richtplan ist im Planungsgrundsatz L-1.2.1 sowie S-1.1.9 
konkretisiert, welche Kriterien für den Flächenbedarf von Fruchtfolgeflä-
chen zu prüfen bzw. zu erfüllen sind.  

- Ein überwiegendes Interesse ist vorhanden und leitet sich u.a. aus 
dem öffentlichen Interesse, welches im Rahmen des räumlichen Leit-
bildes 2017 bekundet wurde, ab. 

- In der Gemeinde Breitenbach befinden sich keine weniger gut ge-
eigneten landwirtschaftlichen Böden, die für eine Einzonung in 
Frage kommen. Möglich wäre einzig das Gebiet Grien, allerdings ist 
dort eine Einzonung für Wohnnutzung raumplanerisch nicht ge-
wollt . 

- Böden, welche eine geringere Nutzungseignung haben, und aufge-
wertet bzw. neu den Fruchtfolgeflächen angerechnet werden kön-
nen, sind beispielsweise im Grien vorhanden (aufzuhebende Reser-
vezone oder nördlich der Sportanlage). Die flächenmässige Kom-
pensation wird dabei bei weitem übertroffen (vgl. Kapitel 13.12) 

- Ein Realersatz oder eine Aufwertung bedingt geeigneter Fruchtfol-
geflächen ist allenfalls im konkreten Bauprojekt sicherzustellen.  

Die Parzellen liegen weitgehend in der ÖV-Güteklasse D1 und sind somit 
angemessen mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen.  

Die Parzellen gelten strassenseitig als erschlossen. Bzgl. Wasser, Abwas-
ser und Elektro sind Anschlüsse vorhanden.   

Fruchtfolgefläche 

öV-Güteklasse 

Erschliessung 

Geruch 
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1.1.9 konkretisiert, welche Kriterien für den Flächenbedarf von Frucht-
folgeflächen zu prüfen bzw. zu erfüllen sind.  

- Ein überwiegendes Interesse ist vorhanden und leitet sich u.a. aus 
dem öffentlichen Interesse, welches im Rahmen des räumlichen Leit-
bildes 2017 bekundet wurde, ab.  

- In der Gemeinde Breitenbach befinden sich keine weniger gut ge-
eigneten landwirtschaftlichen Böden, die für eine Einzonung in 
Frage kommen, ausser im Gebiet Grien. Allerdings ist dort eine Ein-
zonung für Wohnnutzung raumplanerisch nicht gewollt.  

- Böden, welche eine geringere Nutzungseignung haben, und aufge-
wertet bzw. neu den Fruchtfolgeflächen angerechnet werden kön-
nen, sind beispielsweise im Grien vorhanden (aufzuhebende Reser-
vezone oder nördlich der Sportanlage). Die flächenmässige Kom-
pensation wird dabei bei weitem übertroffen.  

- Ein Realersatz oder eine Aufwertung bedingt geeigneter Fruchtfol-
geflächen ist allenfalls im konkreten Bauprojekt sicherzustellen.  

Die Parzellen liegen weitgehend in der ÖV-Güteklasse D2 und sind somit 
knapp angemessen mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen.  

Die Parzellen gelten strassenseitig als erschlossen. Bzgl. Wasser, Abwas-
ser, Elektro sind Anschlüsse vorhanden.  

  

öV-Güteklasse 

Erschliessung 
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Abbildung 13 Projekt Kunstrasen Grien 

 

Interessenabwägung  

Die Anlagen im Grien in Breitenbach werden im kantonalem Richtplan 
als Sportanlagen von (über-)regionaler Bedeutung aufgeführt (L-5). Ent-
sprechend ist eine Erweiterung der Infrastrukturen im Thierstein in erster 
Priorität im Grien vorzusehen. Es gibt in Breitenbach bzw. in der Region 
(nebst Laufen) keine besser dafür geeignete Fläche.  

Die zukünftige Nutzung in diesem Gebiet hat in Abstimmung mit den 
ausgeschiedenen Grundwasserschutzzonen sowie deren Vorschriften zu 
erfolgen. Die Gemeinde hat kürzlich die Ausscheidung der Grundwas-
serschutzzone revidiert (Genehmigung durch den Regierungsrat noch 
ausstehend). In Abstimmung mit dem Amt für Umwelt wird die Grund-
wasserschutzzone S2 (gem. RRB Nr. 1981/1057) wesentlich verkleinert 
wird. Die Einzonungsfläche liegt neu in der Zone S3. Die Zone S3 dient 

Kant. Richtplan  

Grundwasserschutzzone  
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als Pufferzone um die Zone S2. Sie soll gewährleisten, dass bei unmittel-
bar drohenden Gefahren (z. B. Unfällen mit Stoffen, die Wasser verun-
reinigen können) ausreichend Zeit und Raum für die erforderlichen Mas-
snahmen zur Verfügung stehen. In der Grundwasserschutzzone S3 ist 
eine Baubewilligung nach Art. 32 der eidgenössischen Gewässerschutz-
verordnung (GSchV, SR 814.201) notwendig. Bewilligungsinstanz ist das 
Bau- und Justizdepartement. Unter dieser Ausgangslage kann festgehal-
ten werden, dass eine Einzonung sowohl mit der heutigen als auch mit 
der künftigen Grundwasserschutzzonenausscheidung vereinbar ist.  

Die einzuzonende Fläche ist nicht als Fruchtfolgefläche eingestuft.  

Der Bereich ist innerhalb des Perimeters der angelaufenen Güterzusam-
menlegung Breitenbach-Büsserach. Eine Anpassung bzw. Reduktion des 
Perimeters ist deshalb im Nachgang an die Rechtskraft der revidierten 
Ortsplanung in einem entsprechenden Verfahren zu vollziehen. 

9.4 Umzonungen  und Aufzonungen  

Die Teilrevision der Ortsplanung, Bereich Siedlung sieht diverse Umzo-
nungen vor. Die wesentlichen Umzonungen sind im Folgenden kurz be-
schrieben: 

Auf der Grundlage des Konzepts zur Siedlungsentwicklung nach innen 
sowie weitergehenden Abklärungen wird die bestehende zweigeschos-
sige E2-Zone sowie die 2-geschossigen Wohnzonen W2A und W2B neu 
unterteilt. Die zweigeschossige E2, welche die Überbauung mit Einfami-
lienhäusern beabsichtigt, wird in ihrem Zweck gestärkt. Einerseits wird 
die «Einfamilienhauszone» räumlich konkretisiert und erweitert. Insbe-
sondere an Hanglage in Richtung Spital und im Gebiet «Ollen» / «Ollen-
boden» soll die heute weitgehend kleinmassstäbliche Bebauung erhal-
ten bleiben, bei gleichzeitigem Aufrechterhalten der Grünflächen. An-
dererseits werden Vorgaben zur Bautypologie sowie zu Bauvorschriften 
im Zonenreglement zur E2 präzisiert (siehe Kapitel 12). Als wesentlichste 
Bestimmung lässt die E2 nun explizit keine Reihen- und Mehrfamilien-
häuser mehr zu. Die Beschränkung von gewissen Gebäudetypologien 
zusammen mit max. Gebäudelängen verhindert grössere Bauvolumen, 
welche insbesondere am Hang sowie auf den erhöhten Kuppen / Flächen 
aufgrund der Zweigeschossigkeit als «Riegel» in Erscheinung treten wür-
den. Die Quartierverträglichkeit wird hoch gewichtet; Beispiele fehlender 
Einordnung ins bestehende Ortsbild sollen zukünftig verhindert werden. 
Diese Überlegungen kommen aus dem Konzept zur SEin, welche für 

Fruchtfolgefläche  

Güterregulierung  

Unterteilung  der  
2-geschossig Wohnzone  
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Mit der Umzonung des Westteils in eine Wohnzone geht ein Verlust an 
unbebautem Bauland für Gewerbebetriebe in Breitenbach einher. Je-
doch verfügt Breitenbach weiterhin über unbebautes Gewerbegebiet z. 
B. entlang der Brislachstrasse sowie über etliches Potential für kleinere 
und mittlere Betriebe innerhalb der bestehenden Areale. Mittelfristig 
wird durch die Umstrukturierung des Isola Areals mehr Gewerbefläche 
frei. Bisher waren nur beschränkte Zwischennutzungen möglich.  

Generell wird für die Entwicklung des Gebiets Frohmatt sowohl für den 
umzuzonenden West- als auch für den Ostteil ein Gestaltungsplanver-
fahren verlangt. Die natürliche Böschungskante, welche heute eine na-
türliche topographische Unterteilung darstellt, in die Planung einzube-
ziehen.  

Mit der Gestaltungsplanpflicht und den damit nachzukommenden An-
forderungen (siehe Zonenreglement) wird gewährleistet, dass die Ein-
bettung in die gewachsene Struktur und in den Natur- und Erholungs-
raum der Lüssel sichergestellt wird.  

Eine vorgängige oder parallele Baulandumlegung gem. § 83bis PBG soll 
Voraussetzung für überbaubare Grundstücke schaffen. Grundsätzlich 
richtet sich das Verfahren nach § 83 ff PBG und der kantonalen Verord-
nung über Baulandumlegung und Grenzbereinigung.  

Die Umzonung «Frohmatt West» von der Gewerbezone in die Wohn-
zone W2 ist für die Störfallvorsorge relevant, da die Parzellen GB-Nrn. 
1558, 3022 und 3023 teilweise mit dem Konsultationsbereich der Von 
Roll Schweiz AG überlappen. Die W2 Frohmatt ist mit einer Gestaltungs-
planpflicht belegt. Im Gestaltungsplanungsverfahren kann das Störfallri-
siko untersucht, mögliche Schutzmassnahmen geprüft und gegebenen-
falls in den Sonderbauvorschriften festgelegt werden. Gestützt auf den 
Kurzbericht gemäss Art. 5 StFV der Von Roll Schweiz AG sind nach heu-
tigem Wissensstand keine risikomindernden Massnahmen notwendig. 

Die heutigen Vorschriften zur reinen Gewebezone und zur Industrie- und 
Gewerbezone unterscheiden sich nicht bzgl. Zweck, Nutzung, Bauweise 
sowie Lärm, sondern nur hinsichtlich den Baumassen. Dabei sind «nur» 
Unterschiede hinsichtlich der zulässigen Gebäudehöhe6 sowie der Grün-
flächenziffer7 vorhanden. Aufgrund dieser Ausgangslage sowie der Ab-

 
 
6 In der reinen Gewebezone liegt die max. Gebäudehöhe bei 9.0 m, in der In-
dustrie- und Gewerbezone bei 12.0 m.  
7 In der reinen Gewerbezone besteht ein min. Grünflächenziffer von 0.1, in der 
Industrie- und Gewerbezone ist keine mind. Anteil an Grünfläche vorgegeben.  

Neuorganisation  
Arbeitszonen  
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sicht der Gemeinde, zukünftig die Entwicklung in diesen Gebieten ge-
mäss den heutigen Nutzungsmöglichkeiten beizubehalten, werden die 
beiden Zonen zu einer Zone (sog. Arbeitszone gem. § 31bis PBG) zusam-
mengeführt. Um der Einpassung in die Umgebung sowie den heutigen 
Bauten und der Struktur gerecht zu werden, werden im Bauzonenplan 
gebietsspezifische Gesamthöhen festgelegt (zwischen 10.5 m und 15 
m). Ansonsten gelten einheitliche Zonen- und Bauvorschriften für die 
gesamte Arbeitszone. 

Der bisherige zulässige Wohnanteil in der Gewerbe- und Industriezone 
beschränkte sich auf betriebsnotwendige Wohnungen. Diverse solcher 
Wohnungen wurden zwischenzeitlich in normale Wohnungen «umge-
nutzt». Teilweise kamen weitere Wohnungen dazu. In der OPR werden 
diese Wohnungen durch die Schaffung eines Wohnanteil von max.  
20 % gemessen an der Summe der Erd-, Ober- und Dachgeschossfläche 
wieder rechtskonform. Weiter soll dieser Wohnanteil die Attraktivität der 
Parzellen in Bezug auf Investition und Vermietung erhöhen. Der Anteil 
wurde bewusst tief gehalten, damit das Gewerbe nicht verdrängt wird. 
Im Gegenteil; Das Gewerbe soll in diesen Gebieten unbedingt gehalten 
und evtl. wird es durch diese Massnahme sogar gefördert.  

Von diesem Zusammenschluss der Gewerbe- und Industriezone ist das 
von der Teilrevision der Ortsplanung ausgeklammerte Isola-Areal ausge-
nommen. Für das Gebiet gilt nach wie vor die Grundnutzung und auch 
die Vorschriften gemäss Ortsplanungsrevision mit RRB Nr. 1999/184.  
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Aufzonung  Laufenstrasse 16 und 18  

GB Breitenbach Nrn.  1329, 2517  

Abgabepflicht PAG Nein 

Situation heute 
Luftbild 

Zone heute 
Wohnzone, zweigescho. W2A 

Zone neu 
Mehrfamilienhauszone, W3 

 
 

 

Auf den Parzellen GB Nrn. 1329 und 2517 steht jeweils ein Mehrfamili-
enhaus mit Sockelgeschoss. Die Gebäude werden wohl demnächst in 
eine Sanierungsphase kommen. Mit einer Aufstockung bzw. Aufzonung 
in die Mehrfamilienhauszone W3 wird eine dichtere Nutzung an dieser 
«Einfallsachse» nach Breitenbach ermöglicht.  

Die Planungsmassnahme begründet sich dadurch, dass entlang der Lau-
fenstrasse die Absicht der Gemeinde besteht, eine dichtere bauliche Nut-
zung zuzulassen. Etliche Gebäude entlang dieser Achse weisen bereits 
heute eine 3-Geschossigkeit auf und/oder entsprechen aufgrund ihres 
Gebäudetyps (Mehrfamilienhäuser) und ihrer Firsthöhe (neu Gesamt-
höhe) der W3-Zone. Als Beispiel sei die Isola-Überbauung genannt oder 
die Mehrfamilienhäuser auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Ein 
zusätzliches Vollgeschoss würde die Struktur der Strassenachse städte-
baulich stärken. 

 
Abbildung 15 Laufenstrasse mit rechtsseitigen Mehrfamilienhäusern auf GB 

Nrn. 1329 und 2517. (Bild Google-Streetview, Zugriff 
16.12.2024) 

Aufzonungen innerhalb der 
Wohnzone  





Teilrevision der Ortsplanung Breitenbach - Bereich Siedlungsgebiet 101 
Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 006 

Aufzonung Kirchmattstrasse 2, 4, 6  

GB Breitenbach Nrn.  3373, 3374, 3375, 3376 

Abgabepflicht PAG Nein 

Situation heute 
Luftbild 

Zone heute 
Wohnzone, zweigescho. W2A 

Zone neu 
Mehrfamilienhauszone, W3 

   

Auf den Parzellen GB Nr. 3373, 3374, 3375, 3376 sind, basierend auf 
dem Gestaltungsplan «Rohr» (RRB Nr. 1998/1184), 3-geschossige 
Wohnbauten erstellt worden. Die Grundnutzung ist bisher 2-geschos-
sige Wohnzone W2A. Durch Aufhebung des Gestaltungsplans (siehe Ka-
pitel 11) sind die Bauten der Mehrfamilienhauszone W3 zuzuteilen, an-
sonsten wären sie in der W2-Zone nicht zonenkonform.  

 
Abbildung 17 Laufenstrasse 3-geschossige Mehrfamilienhäuser auf GB Nrn. 

3373, 3374, 3375, 3376. (Bild Google-StreetView, Zugriff 
16.12.2024) 
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Aufzonung Haselmattboden  

GB Breitenbach Nrn.  1639, 1643, 1644 (alle Teil) 

Abgabepflicht PAG Nein 

Situation heute 
Luftbild 

Zone heute 
Wohnzone, zweigescho. W2A 

Zone neu 
Mehrfamilienhauszone, W3 

   

Die in der Bauzone befindlichen unbebauten Parzellenteile von GB Nrn. 
1639, 1643 und 1644 sind heute der 2-geschossigen Wohnzone W2B 
zugeteilt. Auf den angrenzenden Parzellen befinden sich Einfamilienhäu-
ser in W2 (südlich) sowie Mehrfamilienhäuser in der W3 (nördlich und 
westlich). Östlich grenzt die Bauzone an die Landwirtschaftszone.  

Aufgrund der verhältnismässig dichten und grobkörnigen Überbauungs-
struktur in der Umgebung (v.a. entlang der Bodenackerstrasse), ist es die 
Absicht, die besagten Parzellen ebenfalls einerseits mit einer Mehrfami-
lienhausstruktur und andererseits relativ dicht, jedoch qualitätsvoll zu 
überbauen. Hierfür werden die drei Bauparzellenteil in die Mehrfamili-
enhauszone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont, wie es auch die 
Quartieranalyse empfiehlt. Das Quartier wird als robust gegenüber einer 
dichten Überbauung eingestuft. Der Gestaltungsplan soll als qualitätssi-
cherndes Instrument, u.a. bewirken, dass Volumen, Stellung / Setzung 
und Erscheinung der Baukörper ins Quartier passen. Andererseits soll 
dem Übergang von der Bauzone in die Landwirtschaftszone erhöhte 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.  
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9.5 Änderungen bei den Reservezonen  

Gemäss § 27 PBG umfassen die Reservezonen Land, das aus siedlungs-
politischen Gründen für eine spätere Überbauung in Frage kommt. Ge-
mäss kant. Richtplan S-1.1.15 sind die Reservezonen in der Ortspla-
nungsrevision zu überprüfen und grundsätzlich der Landwirtschaftszone 
zuzuweisen. Reservezone können belassen werden, wenn sie entweder 
der Erweiterung bestehender Betriebe, der Ansiedlung neuer Betriebe in 
Entwicklungsgebieten Arbeiten oder der Sicherung strategischer Stand-
orte dienen, sowie wenn sie von Bauzone umschlossen sind oder diese 
sinnvoll ergänzen. 

 
 

Grien  Gewerbe  

GB Breitenbach Nrn.  div. 

Fläche  27'784 m2 

Situation heute 
Luftbild 

Zone heute 
Reservezone (Landwirtschafts-
zone) 

Zone neu 
Landwirtschaftszone 

   

Auch längerfristig soll der Beginn des Siedlungsgebiets und somit des 
Dorfes an der heutigen Siedlungsgrenze zu liegen kommen. Ein Beibe-
halten der Reservezone und eine spätere potentielle Einzonung des Ge-
biets würde den Siedlungsrand einseitig verschieben, was den heutigen 
Dorfeingang in seiner Bedeutung schmälern würde. Zudem handelt es 
sich bei den betroffenen Parzellen um Fruchtfolgefläche. Weiter erfüllt 
die Reservezone Gewerbezone Grien die oben erwähnten Anforderun-
gen des Richtplans zur Beibehaltung der Zone nicht. Neue Arbeitszonen 
dürfen gemäss Planungsauftrag S-3.1.2 des kantonalen Richtplans oh-

Allgemeine Bemerkungen  
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Empfehlung aus der Vertiefungsstudie Kernzone (vgl. Beilage 17) und 
dem Konzept zur Siedlungsentwicklung (Beilage 11) werden folgende 
Objekte als schützenswert klassiert (teilweise mit Differenzen zu genann-
ten Beilagen 11 und 17). 

- Fehrenstrasse 6, 8, 55 

- Passwangstrasse 3, 15 (�Æ bisher erhaltenswert), 29 (�Æ bisher erhal-
tenswert) 

- Rohrkappelle (�Æ bisher kant. geschützt) 

- Schmalzgasse 2, 4 

Bei den erhaltenswerten Gebäuden handelt es sich um wichtige und 
charakteristische Bauten, die wegen ihres Eigenwertes und/oder als Be-
standteil einer Häusergruppe oder einer Gebäudereihe im Ortsbild eine 
Bedeutung zukommt. Im Falle eines Abbruchs ist möglichst gleichzeitig 
ein bewilligungsfähiges Ersatzprojekt mit gesicherter Ausführung vorzu-
weisen. Dieses hat Eigenschaften wie Stellung, Volumen sowie äussere 
Erscheinung möglichst zu erhalten. Abweichungen, die das Ortsbild ver-
bessern, sind zulässig. Über den Abbruch entscheidet der Gemeinderat. 

Als erhaltenswerte werden folgende Gebäude geführt: 

- Amthausstrasse 2  

- Passwangstrasse 9, 39, 41, 43 

- Laufenstrasse 5, 7, 13, 14  

- Fehrenstrasse 1 (�Æ bisher kant. geschützt), 3, 4, 5, 13, 17, 19, 25 

- Schmalzgasse 5  

- Murstrasse 4/6 (Schulhaus Mur Westteil) 

 

Wie erwähnt sind entlang der Fehrenstrasse gestaffelte Häuserzeilen vor-
handen, welche teilweise aneinandergebaut sind. Diese charakteristi-
sche Struktur, welche bereits auf der Siegfriedkarte von 1875 ersichtlich 
ist, soll auch bei baulichen Veränderungen an den Gebäuden erhalten 
werden. Dies sichern die Gestaltungsbaulinien aus dem kant. Erschlies-
sungsplan Sanierung Fehrenstrasse (RRB-Nr. 2017/621), welche auch mit 
der Teilrevision der Ortsplanung bestätigt werden.  

 

Erhaltenswerte Gebäude  

Weitere Elemente zur Sicherung 
von bedeutenden Strukturen 
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Abbildung 19 Gestaffelte und teilweise aneinandergebaute Gebäude entlang der Fehrenstrasse mit-

tels Gestaltungsbaulinien planerisch gesichert (kant. Erschliessungsplan Sanierung 
Fehrenstrasse).  

 

 
Abbildung 20 Gestaffelte und teilweise aneinandergebaute Gebäude entlang der Fehrenstrasse 

(Luftbild Geoportal, Zugriff 04.05.2020). 

 
In Breitenbach gibt es verschiedene schützenswerte Wegkreuze, die in 
den letzten Jahren teilweise restauriert wurden. Die Gemeinde möchte 
diese historischen Objekte, wenn immer möglich erhalten und inventa-
risiert diese neu als schützenswerte Kulturobjekte. Es handelt sich hierbei 
um folgende: 

Kulturobjekte  
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